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Präambel 
 
Der vorliegende „Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung“ Version 2.1 wird in Umsetzung des 
Kap.2.2.1 der mit Vertrag vom 15.09.2010 von der Bezirksregierung Köln und RWE Power AG unterzeichne-
ten „Revierweiten Regelung zu Umsiedlungen im Rheinischen Braunkohlenrevier“ im Auftrag der Bezirksre-
gierung Köln erarbeitet. Mit dieser vorgenannten Regelung und der Entschädigungserklärung der RWE 
Power AG aus dem Jahr 2004 liegen umfassende Regelwerke vor, die für das Revier die Abläufe und Leis-
tungen im Zuge der Umsiedlungen transparent darstellen und es dem Umsiedler ermöglichen, auf der Basis 
eines Verkehrswertgutachtens mit definierten Zulagen, Nebenentschädigungen und Naturalleistungen für 
das Ersatzgrundstück am Umsiedlungsstandort den individuellen Entschädigungsanspruch zu ermitteln. 
Eine wesentliche Grundlage für die Entschädigung der Anwesen im Zuge der Umsiedlungen im Rheinischen 
Braunkohlenrevier bilden daher nachvollziehbare und plausible Wertgutachten der zu erwerbenden Grund-
stücke.  

Der „Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung“ soll im Zuge der Umsiedlung eine vollständige Gleichbe-
handlung aller Umsiedler und eine umfassende Transparenz bei der Wertermittlung gewährleisten. Aus 
diesen wichtigen Gründen ist es unabdingbar, dass der Handlungsleitfaden bei der Gutachtenerstellung 
angewendet wird. Eine Abweichung von den im Folgenden dargestellten Modellen und Standards bedarf 
daher in den Gutachten einer ausführlichen Begründung.  

Bei dem vorliegenden „Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung“ handelt es sich um die Fortschreibung 
der ersten Fassung vom 5/2011, die aufgrund der Einführung der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 5.9.2012 
in Verbindung mit den NHK 2010 und die damit verbundene Modelländerung erforderlich geworden ist; die 
fortgeschriebene Fassung des Handlungsleitfadens (2.1) gilt für die am 2.12.2013 beginnende Umsiedlung 
von Morschenich (Gemeinde Merzenich). Der Leitfaden stellt auf Basis der geltenden rechtlichen Regelun-
gen zur Wertermittlung und dem aktuellen Stand der Wertermittlungslehre die im Revier anzuwendenden 
Verfahren, Modelle und Begriffe systematisch zusammen. Der Leitfaden bezieht ortsspezifische Besonder-
heiten in Ergänzung des Grundstücksmarktberichtes des zuständigen Gutachterausschusses im Kreis Düren 
ein und beschreibt das Modell zur Ableitung der wertermittlungsrelevanten Daten (Stand 2013). Mit der 
Vorlage der aktuellen Version (2.1) des Handlungsleitfadens soll das Sachwertverfahren gemäß der aktuel-
len SW-RL in Verbindung mit den NHK 2010 bereits 2013 bei der beginnenden Umsiedlung von Morsche-
nich zur Vermeidung einer Modellumstellung während der Umsiedlung angewendet werden. Zur Bereitstel-
lung der erforderlichen Sachwertfaktoren (abgeleitet nach dem neuen Modell) ist beabsichtigt, dass der 
Gutachterausschuss des Kreises Düren diese rechtzeitig zur Erstellung erster Gutachten in Morschenich 
(Oktober 2013) veröffentlicht.  

Bei den laufenden Umsiedlungen Manheim (Stadt Kerpen), Borschemich, Immerath und Lützerath (Stadt 
Erkelenz) kann im Vorfeld der Veröffentlichung der Grundstücksmarktberichte 2014 die Sachwertrichtlinie 
noch nicht angewendet werden (s.a. hierzu aktualisierten Handlungsleitfaden 1.1).  

Des Weiteren sind aufgrund von Anwendungserfahrungen aus der Praxis Konkretisierungen zu verschiede-
nen Themen eingearbeitet, die unabhängig von den Umstellungen durch das Sachwertverfahren zum Tra-
gen kommen. 

Die einheitliche Verwendung der im vorliegenden Handlungsleitfaden beschriebenen Verfahren und defi-
nierten Begriffe verbessert die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Verkehrswertgutachten im 
Rahmen der Umsiedlungen. Die Anwendung hat keine Auswirkungen auf die Höhe des Verkehrswertes der 
zu bewertenden Grundstücke. Der Handlungsleitfaden wurde von einem Expertenkreis bei der Bezirksre-
gierung erstellt, dem folgende Personen angehören:  

- Vera Müller, Susanne Brüggemann und Bernd Baums, Bezirksregierung Köln,  
- Prof.-Dr.-Ing. Theo Kötter (Leitung) Universität Bonn, und Prof. Dr.-Ing. Dietmar Weigt, Hochschule Bo-

chum, 
- Elisabeth Mayers-Beecks, Jiri Reinhardt und Thomas Kolbe, RWE Power AG,  
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- Hans-Wolfgang Schaar, Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse für Grund-

stückswerte NRW (AGVGA.NRW),  
- Prof. Jürgen Simon, Petra Jendges-Jansen, Martin Schreiner, Sachverständige für Grundstückswerter-

mittlung,  
- Marianne Vaaßen als Vorsitzende und Michael Hochbaum als Geschäftsstellenleiter sowie Dieter Held 

als Mitglied des Gutachterausschusses im Rhein-Erft-Kreis,  
- Claus-Peter Knaut als Vorsitzender und Boris Giesen von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 

im Kreis Heinsberg sowie  
- Hans-Martin Steins als Vorsitzender und Bernhard Buchendorfer als Geschäftsstellenleiter des Gut-

achterausschusses im Kreis Düren.  
Der Expertenkreis hat den Handlungsleitfaden einvernehmlich entwickelt und fortgeschrieben. Eine weite-
re Überprüfung und ggfs. Fortschreibung ist insbesondere nach Rechtskraft der zu erwartenden Bundes-
richtlinie zum Ertragswertverfahren vorgesehen.  
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1. Rechtliche und sonstige relevante Grundlagen 
Im Zuge der Umsiedlung wird für jedes Anwesen des Umsiedlungsortes ein Verkehrswertgutachten gemäß 
den gesetzlichen Grundlagen (Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)  geändert wor-
den ist, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 19.05.2010 (BGBl. I S. 639)) und den 
anerkannten Regeln der Bewertungslehre in Deutschland (z.B. Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrs-
werte (Marktwerte) von Grundstücken (Wertermittlungsrichtlinien – WertR 2006) vom 10.06.2006, BAnz 
Nr 108a in Verbindung mit der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie –SW-RL) vom 
5.9.2012, BAnz AT 18.10.2012 B1 (siehe Anhang 7.6) erstellt.  

Zur Einführung der neuen Sachwertrichtlinie sowie zur Regelung des Übergangs vom alten Sachwertmodell 
(ImmoWertV/WertR) auf das neue (ImmoWertV/SW-RL) haben das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) (Schreiben vom 9.12.2010, siehe Anhang 7.7) und das Ministerium für Inne-
res und Kommunales des Landes NRW (Schreiben vom 3.08.2010, siehe Anhang 7.8) entsprechende Anwei-
sungen verfasst. Danach wird empfohlen, das neue Sachwertmodell gemäß SW-RL sowie die neuen NHK 
2010 spätestens ab 2014 anzuwenden. Die dafür erforderlichen wertermittlungsrelevanten Daten werden 
für alle Landkreise bereits im neuen Modell abgeleitet und stehen mit den Grundstücksmarktberichten 
2014 zur Verfügung. Um indessen eine Modellumstellung in der in 2013 beginnenden Umsiedlung von 
Morschenich (Gemeinde Merzenich) zu vermeiden, soll die Anwendung der neuen Sachwertrichtlinie 
ausschließlich hier bereits ab 2013 erfolgen. Zur Bereitstellung der erforderlichen Sachwertfaktoren (abge-
leitet nach dem neuen Modell) ist beabsichtigt, dass der Gutachterausschuss des Kreises Düren diese recht-
zeitig zur Gutachtenserstellung (Oktober 2013) veröffentlicht. Das neue Sachwertmodell gemäß SW-RL 
2012 mit kreisspezifischen Sachwertmarktanpassungsfaktoren des Gutachterausschusses für den Kreis Dü-
ren ist im Anhang dieses Handlungsleitfadens dargestellt (vergl. Anhang 7.1). 

Es wird darauf hingewiesen, dass schlüssige Wertermittlungsergebnisse naturgemäß nur dann erzielt wer-
den, wenn bei der Gutachtenserstellung in demselben Modell gearbeitet wird, in dem auch die wertermitt-
lungsrelevanten Daten abgeleitet wurden (Modellkonformität).  

 

 

2. Verfahren der Immobilienwertermittlung 

2.1 Begriffe 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf 
den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnis-
se zu erzielen wäre. 

Pragmatisch lässt sich unter dem Verkehrswert (Marktwert) der Preis verstehen,  

• der am Wertermittlungsstichtag, also dem Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht, 
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• im gewöhnlichen Geschäftsverkehr1 (das ist der freie Handel auf dem örtlichen lage- und artenspe-
zifischen Grundstücksmarkt zwischen jedermann bei freihändigem Angebot und zwangloser Nach-
frage)2 und 

• nach der Qualität (Lage, Nutzbarkeit und Beschaffenheit) des zu bewertenden Grundstückes (Be-
wertungsobjekt)  

am wahrscheinlichsten zu erzielen wäre.3 Das Abstellen auf den gewöhnlichen Geschäftsverkehr bedingt 
notwendigerweise den Ausschluss ungewöhnlicher oder persönlicher Verhältnisse. Im Revier sind deshalb 
insbesondere Wirkungen des herannahenden Tagebaus nicht zu berücksichtigen.  

Die ImmoWertV enthält Vorschriften zur Ermittlung des Verkehrswertes. Die Verordnung ist seit dem 
1.07.2010 u.a. bei der Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und bei der Ableitung der für die 
Wertermittlung erforderlichen Daten anzuwenden (§ 1 ImmoWertV). 

Den Wert einer Immobilie zu ermitteln, bedeutet zum einen, ihre Qualität zu bestimmen, und zum anderen 
die Konjunktur auf dem lage- und nutzungsartenspezifischen Immobilienmarkt zu erfassen. Eine sachge-
rechte, nachvollziehbare und schlüssige Immobilienwertermittlung erfordert grundsätzlich  

1. die Qualitätsbestimmung; also die wertrelevante, vollständige und zutreffende Beschreibung des 
Bewertungsobjektes,  

2. die Darstellung der Wertermittlungsgrundlagen; also die objekt- und methodenbezogene Auswer-
tung von Vergleichspreisen für Grundstücke und für wertbedeutsame Faktorleistungen, 

3. die Verfahrenswahl; also das oder die nach Qualitätsbestimmung und Wertermittlungsgrundlagen 
angemessenen Verfahren sowie  

4. die Wertbemessung (Verkehrswert); also die objekt- und marktgerechte Würdigung des/der Er-
gebnisse/s des/der angewendeten Verfahren/s.4 

 
In der ImmoWertV werden  

• das Vergleichswertverfahren (§§ 15 und 16 ImmoWertV), 

• das Ertragswertverfahren (§§ 17 bis 20 ImmoWertV) und 

• das Sachwertverfahren (§§ 21 bis 23 ImmoWertV). 

geregelt und gleichrangig nebeneinander gestellt (siehe Abbildung 1).  

                                                            
1  Soweit Grundstücke nicht am gewöhnlichen Geschäftsverkehr teilnehmen, ist ein gewöhnlicher Geschäftsverkehr zu simulie-

ren.  
2  Maßgebend für jedermanns (vernünftiges) Verhalten beim Aushandeln von Grundstückspreisen (Preisverhalten) sind die preis-

bedeutsamen Eigenschaften des Grundstücks (Qualität) und die allgemeinen preisbeeinflussenden Umstände des lage- und 
nutzungsartenspezifischen Grundstücksmarktes (allgemeine Preisverhältnisse oder Konjunktur). Der fiktive Handel zwischen je-
dermann muss in Wirklichkeit nicht auch stets möglich sein. Jedermanns Preisverhalten ist symbolisch zu verstehen.  

3  Vgl. Reuter, F.: Zur Umsetzung des Verkehrswertbegriffes in Wertermittlungsmethoden in: Beiträge zu Städtebau und Boden-
ordnung, Schriftenreihe des Instituts für Städtebau, Bodenordnung und Kulturtechnik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, Heft 9, Bonn 1989, S. 29. 

4  Vgl. Seele, W.: Bodenwertermittlung durch deduktiven Preisvergleich. In: VR, 8/98, S. 393-411. 
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Abbildung 1: Verfahren der Verkehrswertermittlung 

 

2.2 Verfahrenswahl 

Gemäß § 8 Abs. 1 ImmoWertV sind die Verfahren (Vergleichswert-, Ertragswert- und Sachwertverfahren) 
nach den in Abbildung 2 dargestellten Kriterien zu wählen.  

 

Abbildung 2: Auswahlkriterien der Verfahren  
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Zur Bewertung sollten, wenn die Datenlage dies ermöglicht, möglichst zwei voneinander unabhängige Wer-
termittlungsverfahren angewendet werden. Die Verfahren dienen der gegenseitigen Plausibilisierung des 
Verfahrensergebnisses.  

Die ImmoWertV stellt mit dem Vergleichs-, Ertrags- und Sachwertverfahren drei normierte Verfahren zur 
Auswahl und fordert eine eingehende und sachgerechte Begründung der Verfahrenswahl. Die Kriterien und 
Überlegungen zur Wahl der angewendeten Wertermittlungsverfahren sind anzugeben und zu erläutern (§ 8 
Abs. 1 ImmoWertV), damit das Gutachten nachvollziehbar ist.  

Die im Anhang 7 beschriebenen Modelle zur Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten 
(i.S.d. § 193 Abs. 5 BauGB i.V.m. den Regelungen in Abschnitt 2 der ImmoWertV) und die verwendeten 
Begriffe sind aufgrund der notwendigen Modellkonformität und zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit 
der Gutachten von den Sachverständigen in den zu erstellenden Verkehrswertgutachten zu verwenden.  

Es ist dasjenige Verfahren am plausibelsten und daher vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heranzu-
ziehen, dessen erforderliche Daten und Marktanpassungsfaktoren (i.S.d. § 193 Abs. 5 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 
1 ImmoWertV) am zuverlässigsten aus dem Immobilienmarkt abgeleitet wurden. Das angewandte Verfah-
ren muss dabei den anerkannten Regeln der Bewertungslehre entsprechen.  

Bei der Einstufung der Immobilie als Vergleichs-, Sach- oder Ertragswertobjekt und bei der Wahl der pas-
senden Wertermittlungsverfahren ist grundsätzlich von der bestehenden Nutzung und von den tatsächli-
chen Rechtsverhältnissen am Grundstück auszugehen. Soweit aufgrund der ortstypischen Entwicklungen 
auf dem Immobilienmarkt eine andere Nutzung wahrscheinlich ist, kann dies bei der Objekteinstufung und 
bei der Verfahrenswahl in begründeten Einzelfällen berücksichtigt werden. 

 

2.3 Marktanpassung 

Die ImmoWertV hat mit den Regelungen in § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV die Vorschriften über die 
Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse (Marktanpassung) sowie über die Berücksichtigung der 
besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale5 des zu bewertenden Grundstücks für alle 
Wertermittlungsverfahren vereinheitlicht. 

Das damit durch § 8 Abs. 2 ImmoWertV eindeutig definierte Modell sieht vor, dass bei der Wertermittlung - 
soweit dies noch nicht bei der Anwendung der jeweils herangezogenen Verfahren erfolgt ist - zunächst die 
Marktanpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zu erfolgen hat (Nr. 1) 
und erst dann die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks 
(Nr. 2) zu berücksichtigen sind (siehe Abbildung 3). In diesem Modell sind naturgemäß auch die Faktoren 
für die Marktanpassung abzuleiten. 

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt werden gemäß § 14 ImmoWertV durch 
Marktanpassungsfaktoren6 (Abs. 2) und Liegenschaftszinssätze7 (Abs. 3) erfasst. Durch diese Regelung wird 
verdeutlicht, dass die Liegenschaftszinssätze die gleiche Funktion im Ertragswertverfahren haben, wie die 

                                                            
5  Zu den objektspezifischen Grundstücksmerkmalen zählen insbesondere eine wirtschaftliche Überalterung, ein über- oder un-

terdurchschnittlicher Erhaltungszustand, außergewöhnliche Einbauten, Baumängel und Bauschäden sowie Besonderheiten der 
Ertragsverhältnisse und des Maßes der tatsächlichen Nutzung. Sie sind durch marktgerechte Zu- oder Abschläge zu berücksich-
tigen. 

6  Zu den Marktanpassungsfaktoren zählen insbesondere Sachwertfaktoren und Erbbaurechts- oder Erbbaugrundstücksfaktoren. 
7  Die Verwendung des Plurals soll deutlich machen, dass es nicht einen einheitlichen Liegenschaftszinssatz gibt, sondern dass für 

unterschiedliche Grundstücksnutzungen marktgemäß eigene Zinssätze abgeleitet werden müssen.  
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Sachwertfaktoren im Sachwertverfahren.8 Diese Marktdaten sind gemäß §§ 9 und 14 ImmoWertV aus 
geeigneten Kaufpreisen abzuleiten. Die i.d.R. von den örtlichen Gutachterausschüssen ermittelten und 
veröffentlichten Marktdaten sind bei der Gutachtenerstellung vorrangig zu verwenden.  

 

 

Abbildung 3: Marktanpassung und besondere objektspezifische Merkmale  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Marktanpassung nach der Definition des Verkehrswertes gemäß § 194 
BauGB ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse (bspw. bedingt durch den heran-
nahenden Tagebau) zu erfolgen hat (siehe hierzu auch Kapitel 2.1 - Begriffe), d.h. bei der Verkehrswerter-
mittlung wird von einem vom Tagebau unbeeinflussten Markt ausgegangen.  

 

2.4 Vergleichswertverfahren 

Im Vergleichswertverfahren (§§ 15 und 16 ImmoWertV) wird der Vergleichswert aus Vergleichspreisen 
ermittelt, die auf den Wertermittlungsstichtag wegen Veränderung der allgemeinen Wertverhältnisse so-
wie der individuellen Merkmale des Bewertungsobjektes anzupassen sind (konjunkturelle und qualitative 
Anpassungen; siehe Abbildung 4). Es eignet sich sowohl für unbebaute (§ 16 Ermittlung des Bodenwertes) 
als auch für bebaute Grundstücke. Bei bebauten Grundstücken können nach § 15 Abs. 2 neben oder anstel-
le von Vergleichspreisen auch geeignete Vergleichsfaktoren (Ertragsfaktoren / Gebäudefaktoren) herange-
zogen werden. Wertermittlungen für bebaute Grundstücke, die auf Vergleichswerten basieren, erfolgen 
i.d.R. für homogene Bewertungsobjekte (z.B. Reihenhäusern bzw. Eigentumswohnungen). 

 

                                                            
8  Der Sachwertfaktor stellt den Zusammenhang zwischen dem Baumarkt und dem Grundstücksmarkt her und der Liegenschafts-

zinssatz stellt den Zusammenhang zwischen dem Mietmarkt und dem Grundstücksmarkt her. 
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Abbildung 4: Vergleichswertverfahren  

 

Anwendungsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen für eine sachgerechte Vergleichswertermittlung sind, dass  

(1) eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen9 zur Verfügung steht oder  

(2) geeignete Vergleichsfaktoren (Gebäude-/Ertragsfaktoren) i.S.d. § 13 ImmoWertV sowie örtliche An-
passungsfaktoren (z.B. Umrechnungskoeffizienten gemäß § 12 ImmoWertV) vom Gutachteraus-
schuss abgeleitet und veröffentlicht wurden. 

Bisher sind im Rheinischen Braunkohlenrevier keine Vergleichsfaktoren i.S.d. ImmoWertV ermittelt wor-
den.  

 

2.5 Ertragswertverfahren 

Das Ertragswertverfahren (§§ 17 bis 20 ImmoWertV) wird bei bebauten Grundstücken angewendet, die 
über die Restnutzungsdauer des Gebäudes einen Ertrag erzielen und daher auf dem Markt nach dem Ertrag 
beurteilt werden. Das Ertragswertverfahren ist aufgrund der Verwendung des aus Vergleichskaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes ein mittelbares Vergleichswertverfahren. Es wird den Marktgepflo-
genheiten entsprechend für Mehrfamilienwohnhaus-, Geschäfts-, Büro- und Gewerbegrundstücke sowie für 
gemischt genutzte Grundstücke angewendet.  

                                                            
9  Dazu können Kaufpreise solcher Grundstücke herangezogen werden, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend 

übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und in zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag liegen. 
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Der Ertragswert wird auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt.10 Dabei wird zwischen 
dem allgemeinen Ertragswertverfahren (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 ImmoWertV) und dem vereinfachten Ertrags-
wertverfahren (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 ImmoWertV) unterschieden, die indessen mathematisch identisch sind 
und daher zum selben Ergebnis führen. Insofern wird im Folgenden nur auf das allgemeine Ertragswertver-
fahren eingegangen.  

Beim allgemeinen Ertragswertverfahren wird der Ertragswert aus dem nach § 16 ermittelten Bodenwert 
und dem um den Betrag der angemessenen Verzinsung des Bodenwerts verminderten und sodann kapitali-
sierten Reinertrag (§ 18 Absatz 1) ermittelt. Der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags ist der für die 
Kapitalisierung nach § 20 maßgebliche Liegenschaftszinssatz zugrunde zu legen.11  

 

 

Abbildung 5: Allgemeines Ertragswertverfahren (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 ImmoWertV) 

Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüb-
lich erzielbaren Erträgen. Der Reinertrag ergibt sich sodann aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der 
Bewirtschaftungskosten (§ 19). 

Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung 
marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen oder 
sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Nach § 19 Abs. 2 zählen dazu die Verwaltungskosten, die In-

                                                            
10  Soweit die Ertragsverhältnisse absehbar wesentlichen Veränderungen unterliegen oder wesentlich von den marktüblich erziel-

baren Erträgen abweichen, kann der Ertragswert auch auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ermittelt werden. 
11  Bei der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags sind selbständig nutzbare Teilflächen nicht zu berücksichtigen. Eine selb-

ständig nutzbare Teilfläche ist der Teil eines Grundstücks, der für die angemessene Nutzung der baulichen Anlagen nicht benö-
tigt wird und selbständig genutzt oder verwertet werden kann. 
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standhaltungskosten, das Mietausfallwagnis12 sowie ggf. Betriebskosten. Soweit sich die Bewirtschaftungs-
kosten objektspezifisch nicht ermitteln lassen, ist von Erfahrungssätzen auszugehen. 

Die Liegenschaftszinssätze (Kapitalisierungszinssätze, § 193 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 des BauGB) sind die 
Zinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich 
verzinst werden. Diese werden von den Gutachterausschüssen für die einzelnen Teilmärkte abgeleitet. 

Anwendungsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen für eine sachgerechte Ertragswertermittlung sind, dass 

(1) marktüblich (nachhaltig) erzielbare Erträge und  

(2) aus geeigneten regionalen Kaufpreisen abgeleitete Liegenschaftszinssätze gemäß § 14 ImmoWertV 
für die marktkonforme Anwendung des Ertragswertverfahrens  

vorliegen sowie eine modellkonforme Anwendung (siehe Anhang 7.2) erfolgt. 

 

Besonderheiten 

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens bei Einfamilienhäusern ist dann möglich, wenn dafür ein Markt 
besteht sowie geeignete Mieten und Liegenschaftszinssätze für Einfamilienhäuser vorliegen. Dabei ist zwi-
schen vermieteten und unvermieteten Einfamilienhäusern zu unterscheiden, für die unterschiedliche Lie-
genschaftszinssätze vorliegen können (siehe Anhang 7.2). 

Für vermietete Einfamilienhäuser besteht im Revier lediglich ein geringer Markt. Deshalb liegen hierfür und 
für gewerblich genutzte Immobilien nur wenige Mieten vor. Für die Gutachtenerstellung sollte daher eine 
Auswertung der vorhandenen Mietspiegel vorgenommen werden; nach sachverständiger Plausibilisierung 
können Mieten aus Tageszeitungen und einschlägigen Internetportalen unterstützend herangezogen wer-
den. Weiterhin wird auf den von der IHK Mittlerer Niederrhein herausgegebenen gewerblichen Mietspiegel 
sowie auf den Mietspiegel der Rheinischen Immobilienbörse der IHK Köln verwiesen.  

 

2.6 Sachwertverfahren 

Beim Sachwertverfahren (§§ 21 - 23 ImmoWertV) wird der Wert bebauter Grundstücke auf der Grundlage 
des Substanzwertes (Herstellungskosten der nutzbaren baulichen Anlagen nach Normalherstellungskosten 
(NHK 2010), Herstellungskosten der baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen; Bodenwert) abge-
leitet. Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind insbesondere durch die Anwen-
dung von Marktanpassungsfaktoren nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 ImmoWertV zu berücksichtigen. Auch beim 
Sachwertverfahren handelt es sich letztlich aufgrund der Verwendung von empirisch ermittelten Marktan-
passungsfaktoren, die aus Kaufpreisen vergleichbarer Objekte abgeleitet werden, um einen Preisvergleich.  

Das Sachwertverfahren soll dann zur Anwendung kommen, wenn der Sachwert und nicht die Erzielung von 
Erträgen für die Preisbildung maßgeblich ist. Es eignet sich daher insbesondere für selbstgenutzte Ein- und 
Zweifamilienhausgrundstücke. Nicht anzuwenden ist das Sachwertverfahren auf Wertermittlungsobjekte, die 
nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind, z.B. auf abbruchreife oder funktionslose bauliche Anlagen oder Teile 
von diesen. Wirtschaftlich nutzbar sind nur solche bauliche und sonstige Anlagen, die eine wirtschaftliche 
Restnutzungsdauer aufweisen.  

                                                            
12  Struktureller Leerstand kann nicht durch ein erhöhtes Mietausfallwagnis berücksichtigt werden.  
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Bei abbruchreifen oder funktionslosen baulichen Anlagen oder Teilen von diesen sind aufgrund wirtschaftli-
cher Betrachtungsweise Kosten aus Freilegungs-, Teilabriss- und Sicherungsmaßnahmen ebenso zu berück-
sichtigen wie Verwertungserlöse für abgängige Bauteile. 

 

 

Abbildung 6: Sachwertverfahren (§§ 21 - 23 ImmoWertV) 

Anwendungsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen für eine sachgerechte Sachwertermittlung sind, dass  

(1) geeignete NHK und  

(2) aus geeigneten Kaufpreisen abgeleitete Sachwertfaktoren (gemäß § 14 ImmoWertV)  

vorliegen und eine modellkonforme Anwendung erfolgt.  

Das Sachwertverfahren wird durch die Sachwertrichtlinie vom 5.9.2012 (SW-RL) als Standard der Bewer-
tungslehre in Deutschland geregelt. Eine Zusammenstellung wichtiger Grundlagen findet sich im Anhang 
7.6.  

Zur Vorlage eines nachvollziehbaren und nach einheitlicher Bewertungsgrundlage erstellten Gutachtens 
wird empfohlen, die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse in 
NRW (AGVGA NRW) als anerkannte Regeln der Bewertungslehre in Deutschland zu beachten. 

Die Auswahl geeigneter Herstellungskosten aus dem Katalog der NHK 2010 zur Bewertung von Immobilien 
hat nach Modellüberlegungen zu erfolgen. Zur Ermittlung des Sachwertes eines Gebäudes ist von denjeni-
gen Herstellungskosten auszugehen, die unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung 
eines dem Wertermittlungsobjekt in vergleichbarer Weise nutzbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag 
unter Zugrundelegung neuzeitlicher, wirtschaftlicher Bauweisen aufzuwenden wären (vergl. Nr. 4.1 Abs. 1 
SW-RL). Es ist daher nicht von Rekonstruktionskosten auszugehen, sondern von einem Funktionalersatz 

Herstellungskosten 
der nutzbaren baulichen Anlagen

nach NHK 2010

Erfahrungssätze/Herstellungs-
Kosten der  baulichen Außen-

Anlagen und sonstigen Anlagen
Bodenwert (BW)

lineare Alterswertminderung

Alterswertgeminderter Sachwert 
der nutzbaren baulichen Anlagen

vorläufiger Sachwert (vSW)

Marktanpassung (k)
(Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt)

Sachwert des Grundstücks (SW)

Berücksichtigung besonderer 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale (boG)

marktangepasster vorläufiger Sachwert (mSW)

ggf. Alterswertminderung

Alterswertgeminderter Sachwert 
der baulichen Außenanlagen 

und sonstigen Anlagen
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(Substitutionsgebäude). Diese Vorgehensweise gilt auch für Nebengebäude sowie für besondere Wohnge-
bäude wie z.B. historische Fachwerkhäuser. 

Zum Wertermittlungsstichtag nicht marktfähige individuelle Ausstattungsmerkmale sind nicht bei der Be-
stimmung des Ausstattungsstandards des Bewertungsobjektes zu berücksichtigen. 

Besonderheiten 

Es ist damit zu rechnen, dass spätestens ab 2014 in allen Landkreisen das neue Sachwertmodell gemäß SW-
RL angewendet werden kann. In diesem Modell werden von den Gutachterausschüssen dann die Sach-
wertmarktanpassungsfaktoren abgeleitet und bereitgestellt. Sobald die Sachwertfaktoren im Modell der 
SW-RL 2012 zur Verfügung stehen (wie dies bereits für die Umsiedlung Morschenich vorgesehen ist), sind 
die Wertermittlungen 2014 in diesem Modell durchzuführen. Dazu gehören die Verwendung der NHK 2010, 
eine lineare Alterswertminderung und der Verzicht auf Regionalisierungsfaktoren. Die bisherigen Modelle 
(vergl. Handlungsleitfaden 1.1, Anhang 7.) werden durch das neue einheitliche Sachwertmodell gemäß SW-
RL 2012 mit kreisspezifischen Sachwertfaktoren ersetzt (vergl. Anhang 7.6). Eine entsprechende Ergänzung 
des vorliegenden Handlungsleitfadens 2.0 für den Kreis Heinsberg und den Rhein-Erft-Kreis ist vorgesehen. 

Kostenkennwerte der NHK 2010 

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 erfassen die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 276-11:2006 und 
sind in Euro/m² Brutto-Grundfläche (€/m² BGF) angegeben (vergl. Anhang 7.6.4). Sie enthalten die Umsatz-
steuer und die üblichen Baunebenkosten (Kostengruppen 730 und 771 der DIN 276) und beziehen sich auf 
den Kostenstand des Jahres 2010 (Jahresdurchschnitt = 113,7). Die Einstufung des Bewertungsobjekts in 
einen Gebäudestandard bedarf der nachvollziehbaren differenzierten Begründung. Dabei ist die Anlage 2 
SW-RL als Orientierungsrahmen zugrunde zu legen (vergl. Anhang 7.6.5) . 

Berücksichtigung der Gebäudegröße  

Bei der Auswahl der NHK-Werte ist zu berücksichtigen, dass die Herstellungskosten eines Gebäudes (€/m² 
BGF) neben der Gebäudeart und dem Gebäudestandard auch von der Gebäudegröße (BGF) abhängen. So 
fallen bestimmte Aufwendungen des Bauprozesses (z.B. Baustelleneinrichtung) sowie für das Gebäude (z.B. 
Gebäudetechnik wie Bäder, WC’s, Heizungsanlagen) regelmäßig unabhängig von der Größe an und sind 
daher auf eine unterschiedliche Bezugsfläche zu verteilen. Je nach Gebäudeart beziehen sich die NHK 2010-
Werte auf unterschiedlich große Gebäude. Für die Gebäudeart 1.01 wird eine durchschnittliche BGF von 
rund 200 – 400 m² angenommen; dies entspricht einer Wohnfläche von 100 bis 180 m² und einer Nutzflä-
che von 60 bis 120 m². Zur Anpassung der NHK für erheblich kleinere Gebäude (unter 100 m² Wohnfläche) 
und erheblich größere Gebäude (über 180 m² Wohnfläche) können die in der Literatur genannten Umrech-
nungskoeffizienten verwendet werden13. 

Besondere Bauteile 

Besondere Bauteile wie Markisen, Kaminöfen, Fenstergitter etc. sind gesondert zu erfassen und zu bewer-
ten, sofern diese nicht verlagert werden können und weder im Ausbaustandard noch bei der BGF berück-
sichtigt wurden. 

Anrechnung von Spitzböden 

Die jeweilige Anrechnung von Spitzböden kann anhand der Orientierungswerte der AGVGA erfolgen (vergl. 
Anhang 7.6.3). Danach können bei einem ausgebauten und nutzbaren Spitzboden Zuschläge auf die NHK 
2010-Werte vorgenommen werden; der Spitzboden darf nicht in der Bruttogrundfläche berücksichtigt wer-
den (vergl. Anlage 5 des Modells zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA-NRW).  
                                                            
13  Vgl. Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung, Marktdaten und Praxishilfen, Band 3, S. 3.01.2.2. 
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Berücksichtigung von Nebengebäuden 
Bei der Bewertung von Nebengebäuden ist zunächst zu unterscheiden, ob es sich um Nebengebäude han-
delt, die üblicherweise zu dem Hauptgebäude passen, auf dessen Grundstück sie sich befinden. So sind 
beispielsweise eine Garage und ein Gartenhaus als typische Nebengebäude eines Einfamilienhauses einzu-
stufen, ehemalige umfangreiche Stallanlagen einer landwirtschaftlichen Resthofstelle hingegen nicht. Un-
typische Nebengebäude sind als boG bei der Bewertung zu berücksichtigen. 
Bei der Bewertung von Nebengebäuden ist nur dann von der tatsächlichen Nutzung und der vorhandenen 
Ausstattung auszugehen, sofern diese auch der am Markt plausibelsten Nutzung und Ausstattung entspre-
chen. Ansonsten ist bei der Auswahl der NHK-Werte von einer marktfähigen Gebäudeart mit marktgängi-
gem Gebäudestandard auszugehen. Es muss also zunächst ein plausibles Substitutionsgebäude für die 
marktgängigen Funktionen bestimmt werden. Für dieses sind je die Gebäudeart und Gebäudestandard die 
entsprechenden NHK-Werte auszuwählen. 
 

Berücksichtigung von Kellergeschossen 
Bei Ein- und Zweifamilienhäuser unterscheiden die NHK zwischen unterkellerten und nicht unterkellerten 
Gebäuden. Zeittypische Kellerausbauten sind in den NHK enthalten.  
Für teilunterkellerte Gebäude können die NHK-Werte durch gewogene Mittelbildung aus den NHK für un-
terkellerte und nicht unterkellerte Gebäude berechnet werden. Für ausgebaute Keller kann ein ausstat-
tungsabhängiger Zuschlag zu den NHK für unterkellerte Gebäude angesetzt werden. Der Standard des Kel-
lerausbaus entspricht in der Regel dem des Gesamtgebäudes. Zuschläge können anhand der Orientie-
rungswerte aus der Literatur ermittelt werden14. 

 
Tab. 1: Kurzbeschreibung der wesentlichen Modellparameter des Sachwertverfahrens gemäß SW-RL und 
der AGVGA NRW15 16.7.2013 

Modellparameter Erläuterung  

Normalherstellungskosten Die NHK 2010 sind nach Gebäudeart und Gebäudestandard differenziert. Sie um-
fassen die üblichen Baunebenkosten. Korrekturfaktoren wegen der Gebäudegröße 
sind ggfs. noch anzubringen. 

Bei unterschiedlichen Gebäudeteilen kann eine abschnittsweise Zuordnung zu 
Gebäudearten sinnvoll sein 

Bezugsmaßstab Brutto-Grundfläche (BGF) der Bereiche a und b (Fläche nach Außenmaße des Ge-
bäudes siehe Anlage 7.10.1) 

Gebäudestandard Zuordnung nach der Qualität der verwandten Materialien und der Bauausführung, 
der energetischen Eigenschaften sowie solcher Standardmerkmale, die für die 
jeweilige Nutzungs- und Gebäudeart besonders relevant sind.  

Ermittlung nach Bauteilen mit prozentualen Kostenanteilen (vergl. Anlage 1 SW-RL, 
Anwendungsbeispiel für Tab. 1).  

Bei den freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihen-
häusern (Gebäudearten Nummer 1.01 bis 3.33) enthalten die NHK 2010 fünf, an-
sonsten drei Standardstufen (vergl. Anlage 2 SW-RL, Tab. 1-15) 

                                                            
14  Vgl. Sprengnetter u.a.: Immobilienbewertung, Marktdaten und Praxishilfen, Band 3, S. 3.01.2/7. 
15   Das Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA NRW kann auf der Internetseite von BORISplus.NRW heruntergela-

den werden (vergl. http://www.boris.nrw.de/borisplus/portal/infoagvga.do?sitenav=infoagvga). 
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Baunebenkosten sind in den NHK 2010 enthalten 

Korrekturfaktoren für Land und 
Ortsgröße 

Keine 

Gesamtnutzungsdauer (GND) Die GND ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirtschaftliche 
Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. Sie wird als Modellgröße behandelt und 
wird (entsprechend dem GMB Kreis Düren 10/2013, aber abweichend von der SW-
RL) auf pauschal 80 Jahre festgesetzt. Dabei wird der Harmonisierung mit dem 
Ertragswertmodell und wegen der erforderlichen Modellkonformität Vorrang vor 
der SW-RL 2012 eingeräumt. Eine ausstattungsabhängige Differenzierung der Ge-
samtnutzungsdauer ist nicht zulässig, weil dies dem Prinzip der Modellkonformität 
z.B. bei der Verwendung der Sachwertfaktoren widerspricht. 

Restnutzungsdauer(RND) GND – Alter, ggfs. modifizierte RND aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen 
(vergl. Anlage 4 Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA NRW) 

Alterswertminderung linear  

Baupreisindex Baupreisindex des statistischen Bundesamtes (2010 = 113,7) 

Bodenwert ungedämpft, zutreffender BRW angepasst an Merkmale des Objekts 

 

Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen 
Zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von 
durchgeführten Modernisierungen ist grundsätzlich das punktbasierte Modell der SW-RL zu verwenden 
(vergl. Anlage 4). Demnach ergibt sich der Modernisierungsgrad aus der Summe der Punkte für die jeweils 
bis zum Bewertungsstichtag durchgeführten Maßnahmen. In diesem Zusammenhang ist immer zu prüfen, 
ob der maximale Tabellenwert für die einzelnen Modernisierungselemente plausibel ist. Sind beispielsweise 
die Maßnahmen bereits vor längerer Zeit durchgeführt worden oder genügen die modernisierten Bauele-
mente nicht mehr zeitgemäßen Ansprüchen (z.B. nachträglicher Einbau von entsorgungspflichtigen Nacht-
speicheröfen, Wärmedämmung, die älter als 30 Jahre ist, Asbestfassaden), ist dies bei der Punktegabe 
durch keine bzw. verringerte Vergabe von Punkten zu berücksichtigen; ggfs. sind Entsorgungskosten anzu-
setzen.  
Mit Hilfe des sachverständig ermittelten Modernisierungsgrades kann dann in Abhängigkeit der üblichen 
GND und dem Gebäudealter die modifizierte RND ermittelt werden. Bei kernsanierten Objekten kann die 
RND bis zu 90% der jeweiligen GND betragen. 
 

Marktanpassung  
Gemäß § 8 Abs. 2 ImmoWertV i.V.m. Nr. 5 SW-RL ist eine Marktanpassung zwingend vorzunehmen. Dies 
gilt selbst dann, wenn der Gutachterausschuss keine passenden Sachwertfaktoren zur Verfügung stellen 
kann (vergl. Nr. 5 SW-RL), wenn beispielsweise die empirische Datengrundlage für eine statistische Auswer-
tung für einen sachlichen Teilmarkt nicht ausreicht (z.B. lokale Sachwertfaktoren für Einfamilienhäuser mit 
einem sehr hohen vorläufigen Sachwert > 350.000 EUR). In diesen Fällen können hilfsweise Sachwertfakto-
ren für diesen sachlichen Teilmarkt aus vergleichbaren Gebieten oder überregionale bzw. bundesweite 
Auswertungen herangezogen werden. Diese sind jedoch auf die Gegebenheiten des lokalen Marktes anzu-
passen. Lediglich in Ausnahmefällen darf die Marktanpassung unter Berücksichtigung der regionalen 
Marktverhältnisse sachverständig geschätzt werden (vergl. Nr. 5 der SW-RL).  
Die Höhe der vorgenommenen Marktanpassung bedarf immer einer besonderen Begründung. 
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2.7 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wer-
termittlungsobjekts, die  

(1) vom Üblichen abweichen (Abweichungen vom „Durchschnittsobjekt“) und  
(2) denen der örtliche Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst.  

 
BoG sind im Verfahren ausdrücklich von der Marktanpassung zu unterscheiden. Die Marktanpassung be-
rücksichtigt die örtlichen Marktverhältnisse (Angebot und Nachfrage) für „Durchschnittsobjekte“. Deshalb 
müssen alle weiteren wertbeeinflussenden Merkmale des ggfs. davon abweichenden Bewertungsobjekts in 
einem anschließenden Verfahrensschritt durch marktgerechte Zu- oder Abschläge berücksichtigt werden, 
soweit diese nicht bereits in den bisherigen Verfahrensschritten ausdrücklich nachvollziehbar, gesondert 
erfasst und berücksichtigt wurden.  
Als boG gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV ist z.B. eine wirtschaftliche Überalterung einzustufen. Das Bewer-
tungsobjekt ist in diesem Fall nur noch eingeschränkt verwendungsfähig und daher auch nur begrenzt 
marktgängig. Anhaltspunkte für eine wirtschaftliche Überalterung sind  

• zeitbedingte oder zweckbedingte Baugestaltung (mangelnde Raumhöhe, überhohe Räume, spezifi-
sche Raumschnitte etc.), 

• für das Baujahr untypische Ausstattungsmängel (Einfachverglasung, Einzelöfen, mangelhafte Däm-
mung hinsichtlich Schall, Wärme, Energie, etc.), 

• unzweckmäßiger Aufbau und Grundriss des Gebäudes (schlechte Orientierung der Räume, versetz-
te Geschosse, gefangene Räume, unorganischer Grundriss, etc.), 

• unzweckmäßige Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück (Unterausnutzung des Grundstücks, 
schlechte Zugänglichkeit, etc.). 

Sind bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise z.B. Freilegungs-, Teilabbruch- und Sicherungsmaßnahmen 
erforderlich, so sind auch die dafür entstehenden Kosten sowie die Verwertungserlöse für abgängige Bau-
teile in den boG zu berücksichtigen (Nr. 6.3 der SW-RL). 

Weitere Zu- oder Abschläge sind für folgende boG möglich:  

• über-/unterdurchschnittlicher Erhaltungszustand (darf dann nicht beim fiktiven Gebäudealter bzw. 
bei der Restnutzungsdauer berücksichtigt werden!), 

• unübliche/untypische, auf den spezifischen Eigentümerbedarf ausgelegte Ausstattung und Einbau-
ten (soweit nicht bereits in den Herstellkosten erfasst) wie z.B. außergewöhnliche Holz-/ Metallein-
bauten 

• Baumängel und Bauschäden, 

• von den marktüblichen erheblich abweichende Erträge (auch für Abweichungen einzelner Perio-
den), 

• Grundstücksfreilegung und sonstige Anpassungen an marktfähige Immobilien (z.B. Beseitigung / 
Rückbau individueller nicht marktfähiger Ausstattungsmerkmale), 

• Bodenverunreinigungen, 

• die Zeitwerte umfangreicher und marktgängiger Einbauschränke. 
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Wie die Gebäude und die baulichen Außenanlagen bedürfen auch die boG einer marktorientierten Anpas-
sung. Dazu können u.U. dieselben Marktanpassungsfaktoren angewendet werden wie im sonstigen Sach-
wertverfahren.  

Werden mehrere Wertermittlungsverfahren durchgeführt, so sind in allen Verfahren, soweit möglich, iden-
tische boG anzusetzen. 

 

2.8 Ableitung des Verkehrswertes aus den Verfahrensergebnissen 

Der Verkehrswert ist gemäß § 8 Abs. 1 ImmoWertV aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Ver-
fahren(s) unter Würdigung der jeweiligen Aussagefähigkeit zu ermitteln. Daraus folgt, dass der Verkehrs-
wert soweit sinnvoll und möglich aus voneinander unabhängigen Wertermittlungsverfahren ermittelt wird. 
Die Aussagefähigkeit der Verfahren ist abhängig von  

• der grundsätzlichen Eignung des jeweiligen Verfahrens aufgrund der Marktgepflogenheiten,  

• der Plausibilität der getroffenen Annahmen (z.B. Funktionalersatz, Gebäudealter, Restnutzungs-
dauer) sowie von 

• der Qualität der verwendeten wertermittlungsrelevanten Daten (z.B. Liegenschaftszinssatz, Sach-
wertfaktor) für das jeweilige Verfahren. 

Eine arithmetische Mittelbildung ist indessen nicht zulässig, sondern die Verfahren dienen der gegenseiti-
gen Plausibilisierung des jeweils anderen Verfahrensergebnisses. Bei erheblichen Abweichungen sind die 
getroffenen Annahmen und die verwendeten wertermittlungsrelevanten Daten kritisch zu überprüfen. Der 
Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seiner oder 
ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln (§ 8 Abs. 1 ImmoWertV); der Verkehrswert ist daher grundsätzlich aus 
dem plausibelsten Verfahren nach den vorgenannten Kriterien abzuleiten (siehe hierzu auch Kapitel 2.2 - 
Verfahrenswahl). 

 

3. Bodenbewertung 

3.1 Qualitätsstufen und Bewertungsansätze 

Die Ermittlung des Bodenwertes hat nach § 16 Abs. 1 ImmoWertV ohne Berücksichtigung der vorhandenen 
baulichen Anlagen auf dem Grundstück zu erfolgen. Für die Bewertung des Bodens ist zunächst die Qualität 
nach Maßgabe der in Abbildung 7 dargestellten Qualitätsstufen gemäß § 5 ImmoWertV zugrunde zu legen.  
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Quelle:  eigene Darstellung nach Bonczek, W. und Halstenburg, F.: Bau – Boden. Bauleitplanung und Bodenpolitik. Hamburg: Hammonia. 1963 

Abbildung 7: Entwicklungsstufen des Bodens nach § 5 ImmoWertV 

Folgende Bewertungsansätze zu den einzelnen Qualitätsstufen sind zu unterscheiden: 

• Baureifes Land (§ 5 Abs. 4 ImmoWertV) (Wohn- oder Gewerbebauland)  

Bewertungsansatz16: entsprechende Bodenrichtwerte oder Vergleichspreise.  

• Rohbauland (§ 5 Abs. 3 ImmoWertV) 

• Bauerwartungsland (§ 5 Abs. 2 ImmoWertV)  

Bewertungsansatz: Die Qualitätsstufen Bauerwartungsland oder Rohbauland werden als werden-
des Bauland zusammengefasst; denn für beide sind die Entwicklungskosten, der Flächenaufwand, 
die Wartezeit bis zur Baureife sowie das Risiko der tatsächlichen Entwicklung zum Bauland als maß-
gebliche wertbildende Faktoren bedeutsam. Die Bewertung von werdendem Bauland erfolgt aus-
gehend vom Wert von baureifem Land in vergleichbarer Lage. Die deduktive Vorgehensweise mit 
Hilfe eines finanzmathematischen Modells ist in Anhang 7.3 dargelegt. Dabei sind ortsübliche An-
sätze z.B. für Erschließungskosten zu verwenden. Bezüglich der Wartezeit ist zu berücksichtigen, 
wie sich der Ort entwickelt hätte, wenn kein Tagebau gekommen wäre (Entwicklung der Nachfrage 
nach Bauland in vergleichbaren Referenzorten). 

• Flächen der Land- und Forstwirtschaft (§ 5 Abs. 1 ImmoWertV) 

Bewertungsansatz: entsprechende Bodenrichtwerte oder Vergleichskaufpreise. 

Die Ermittlung des Bodenwertes hat vorrangig im Vergleichswertverfahren zu erfolgen. Es können aller-
dings auch geeignete Bodenrichtwerte (BRW) (für Wohn- bzw. Gewerbebauland sowie landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke) des jeweils zuständigen Gutachterausschusses herangezogen werden. BRW sind 
geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstückes hinreichend mit den Grund-
                                                            
16  Die jeweils zugrunde zu legende Grundstückstiefe wird von der Erschließungsstraße aus bemessen und ist den Merkmalen des 

Bodenrichtwertgrundstückes oder den Erschließungssatzungen zu entnehmen. 
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stücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV), de-
ren Qualität muss also der eines Vergleichspreises i.S.v. § 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV entsprechen. Sie 
müssen entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszu-
stand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, erschließungs- und abgabenrechtlichem 
Zustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sein.  

Die BRW beziehen sich auf eine durchschnittliche Lage innerhalb der Zone. Lediglich signifi-kante wertrele-
vante Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks hinsichtlich der „Durchschnittslage“ sind bei der 
Ermittlung des Bodenwertes zu berücksichtigen. Grundsätzlich rechtfertigt eine Ortsrandlage in kleinen 
ländlichen Orten wie Morschenich keinen generellen Zuschlag zum BRW.  

Für Anpassungen des BRW hinsichtlich abweichender Flächengröße und Grundstückstiefe des Bewertungs-
grundstücks sind die örtlichen Marktgegebenheiten entscheidend und daher die vom GA ggfs. Umrech-
nungsfaktoren sachgerecht anzuwenden. Dabei ist zu beachten, dass in ländlich geprägten Gebieten mit 
geringerem Bodenwertniveau, zu dem auch die Region westlich der Ville mit den Orten Morschenich und 
Manheim gehört, größere Grundstücke für eine Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern eher 
marktgängig sind und dort stärker nachgefragt werden. Eine geringere Grundstücksgröße führt erfahrungs-
gemäß in derartigen ländlichen Gebieten mit entspannten Grundstücksmärkten und geringem Bodenwert-
niveau nicht zu Zuschlägen, denn es sind zugleich die wertmindernden fehlenden Individualisierungsmög-
lichkeiten und Einschränkungen bei der Bebauung zu berücksichtigen. Es ist hier grundsätzlich nicht davon 
auszugehen, dass sich geringere Grundstücksgrößen wegen der besseren baulichen Ausnutzbarkeit in ei-
nem Zuschlag auf den Bodenrichtwert niederschlagen. Der GA im Kreis Düren hat keine flächenabhängigen 
Umrechnungsfaktoren zur Anpassung des Bodenrichtwertes veröffentlicht. Zu- oder Abschläge sind erst bei 
Abweichungen über +/- 30 % vom Richtwertgrundstück plausibel. Dabei ist jeweils eine Abwägung aller 
wertbeeinflussenden Merkmale vorzunehmen. Ein Zuschlag wegen geringerer Grundstückstiefe als der 
„Erschließungstiefe“ von  35 m ist bei der Grundstücksbewertung in Morschenich nicht sach-gerecht.  

Der Wert von landwirtschaftlichen Flächen ist auch an den Ortsrändern auf Grundlage des Bodenrichtwer-
tes für Flächen der Land- und Forstwirtschaft gemäß § 5 Abs. 1 ImmoWertV abzuleiten. Lediglich dann, 
wenn durch Darstellungen bzw. Festsetzungen in der Bauleitplanung (z.B.: Flächennutzungsplan) eine Än-
derung des Entwicklungszustands gemäß § 5 Abs. 2 oder 3 ImmoWertV erfolgt ist, kann von einer dieser 
Entwicklungsstufen ausgegangen werden.  

3.2 Besonderheiten gemischt genutzter Grundstücke 

Bei der Bodenbewertung von Grundstücken mit gemischter Nutzung (z.B. Wohnen und Landwirtschaft bzw. 
Wohnen und Gewerbe) sowie bei Grundstücken, bei denen die tatsächliche von der planungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung abweicht (Wohnen im Gewerbegebiet, Gewerbe im Wohngebiet), ist zunächst von der 
planungsrechtlich zulässigen Nutzung auszugehen. Vorhandene Unter- oder Übernutzungen sind als boG in 
Ansatz zu bringen.  

Bei einem gemischt genutzten Grundstück z.B. in einem allgemeinen Wohngebiet sind ausgehend von ei-
nem BRW für Wohnnutzung die boG auf der Basis eines nutzungsdifferenzierten Ansatzes entsprechend 
der vorgefundenen Nutzungssituation des einzelnenn Grundstücks zu quantifizieren. In Mischgebieten (MI) 
oder Dorfgebieten (MD) mit entsprechenden BRW kann die Ermittlung der boG entfallen, da die Nut-
zungsmischungen typisch für diese Gebiete sind und daher beim BRW berücksichtigt sind.  

Bei einem nicht planungsadäquat genutzten Grundstück (z.B. Wohnen im Gewerbe) ist der Bodenwert in 
Abhängigkeit der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes zu ermitteln (siehe hierzu Seele, W: 
Zur Bedeutung und Ermittlung des aktuellen Bodenwertes bebauter Grundstücke, VR 8/1988, S. 363 - 375). 
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Dabei ist nur der aus planungsrechtlichen Gesichtspunkten notwendige Grundstücksanteil zu berücksichti-
gen. 

Bei der Nutzungsdifferenzierung ist wie folgt zu verfahren (Beispiel siehe Anhang 7.4 und 7.5):  

• Anteil Wohnhausgrundstück (baureifes Land): Die Flächenaufteilung ist anhand folgender Kriterien 
vorzunehmen: 

- faktische Nutzung durch Bestandsgebäude auf dem Grundstück, 

- erforderliche Funktionalfläche (z.B. Vorgarten, Garten, Erschließung), 

- ortsübliche Umgebungsbebauung sowie  

- bauordnungsrechtliche Vorgaben (Abstandsfläche, GRZ/GFZ für MD, MI) 

Bewertungsansatz: entsprechender Bodenrichtwert oder Vergleichspreise (Wohnen).  

• Anteil landwirtschaftlicher oder gewerblich genutzter Grundstücksflächen (baureifes Land): Die 
Flächenaufteilung ist anhand folgender Kriterien vorzunehmen: 

- faktische Nutzung durch Bestandsgebäude auf dem Grundstück, 

- erforderliche Funktionalfläche (z.B. Hof, Lagerfläche, Erschließung), 

- ortsübliche Umgebungsbebauung sowie  

- bauordnungsrechtliche Vorgaben (Abstandsfläche, GRZ/GFZ für MD, MI) 

Die Prüfung, ob eine Freilegung (bei Verzicht auf den Restwert der aufstehenden baulichen Anlagen 
und Berücksichtigung von Freilegungskosten) einen höheren Wert ergäbe, ist obligatorisch. 

Bewertungsansatz: entsprechender Bodenrichtwert oder Vergleichspreise (Gewerbe).  

• Anteil Hinterland 1: Flächen unmittelbar angrenzend an das baureife Land (je nach ortstypischer 
Bebauungs- und Grundstücksstruktur / tatsächlicher Nutzung). 

Bewertungsansatz: je nach örtlichen Gegebenheiten ca. 10-15 % des Wertes von baureifem Land.  

• Anteil Hinterland 2: Flächen im Anschluss an Hinterland 1, jedoch ebenfalls mit funktionaler Bezie-
hung zum baureifen Land.  

Bewertungsansatz: je nach Größe und Lage das ca. 2-3 fache des Ackerlandwertes.  

Die Erhebung und Abgrenzung der tatsächlich vorhandenen unterschiedlichen Nutzungen sind im Rahmen 
einer Ortsbesichtigung und anhand des Liegenschaftskatasters (ggf. Luftbilder) vorzunehmen. 

 

4. Wesentliche Einzelaspekte 

4.1 Parkartige Anlagen und Sonderobjekte  

Bei Bewertungsobjekten mit parkartigen Anlagen, Gärten, die sich hinsichtlich Größe und Ausstattung er-
heblich von durchschnittlichen, marktgängigen Gärten mit ortsüblichem Aufwuchs unterscheiden, sowie 
bei Sonderobjekten (villenähnliche Objekte etc.) stellt sich regelmäßig die Frage, wie eine objektive und 
nachvollziehbare Wertermittlung i.S.d. § 194 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 1 ImmoWertV erfolgen kann. Für derar-
tige besonderen Grundstücksbestandteile und Immobilien besteht am Markt regelmäßig eine geringe 
Nachfrage. Wegen niedriger Transaktionszahlen wird oftmals auf Angebotspreise sowie auf Aussagen und 
Erfahrungen von in der Region tätigen Maklern zurückgegriffen. Andererseits wird in der Verkehrswerter-
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mittlung mitunter auf Marktanpassungsfaktoren ganz oder mindestens auf einen den Besonderheiten des 
Objektes Rechnung tragenden und nachvollziehbaren Abschlag verzichtet. 

Für die Verkehrswertermittlung nach § 194 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 1 ImmoWertV stellen Angebotspreise 
indessen zunächst keine geeignete Grundlage dar, da z.B. keine objektiven Objektbeschreibungen oder gar 
sachlich unzutreffende oder unvollständige Darstellungen vorliegen und die Systematik zwischen Ange-
botspreisen und realisierten Kaufpreisen bisher noch nicht ausreichend erklärt werden kann.17 Angebots-
preise können insofern allenfalls unterstützend und nur nach sachverständiger Plausibilisierung herangezo-
gen werden. 

Gleiches gilt für die Aussagen bzw. die Erfahrungen in der Region tätiger Makler.  

Hilfreich sein kann bei der Verkehrswertermittlung die Anwendung des Ertragswertverfahrens ggf. unter 
Berücksichtigung einer anderen Drittverwendung bei gleichzeitigem Abzug von erforderlichen Umnut-
zungskosten (z.B.: Umbau in kleinere Wohneinheiten/Eigentumswohnungen). Voraussetzung ist jedoch das 
Vorliegen geeigneter marktüblicher Mieten und geeigneter Liegenschaftszinssätze. 

Auf jeden Fall bedarf es einer umfänglichen Begründung und Herleitung nach eingehender Befassung mit 
den Besonderheiten des Objektes unter Berücksichtigung regionaler und allgemeiner Marktgepflogenhei-
ten. Beim Sachwertverfahren sollten zur Plausibilisierung des Marktanpassungsabschlages die Marktanpas-
sungsfaktoren des örtlichen Grundstücksmarktberichtes für Ein-/Zweifamilienhäuser und der einschlägigen 
Literatur herangezogen werden. Im Allgemeinen gilt, dass Marktanpassungsfaktoren umso größere Wert-
korrekturen bedingen, je höher der vorläufige Sachwert ist.18 Dies gilt auch für als Liebhaberobjekte ange-
sehene Anwesen (vgl. auch Ausführungen in Kap. 2.6 Sachwertverfahren, Abschnitt Marktanpassung S.12). 

Insofern bedarf es einer genaueren Untersuchung solcher parkartigen Anlagen und Sonderobjekte im länd-
lichen Raum in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Rheinischen Braunkohlenrevier; es ist beabsichtigt, 
diese bei einer Fortschreibung in den Handlungsleitfaden vorzunehmen.  

Bei Anwesen mit mehreren Wohneinheiten, die nicht typischen Mehrfamilienhäusern entsprechen, ist 
i.d.R. das Ertragswertverfahren das sachgerechte Bewertungsverfahren; zur Plausibilisierung des Verkehrs-
wertes sollte auch das Sachwertverfahren durchgeführt werden. Zur Ermittlung des Verkehrswertes muss 
das sachgerechte Verfahren auf die überwiegende Nutzung bezogen werden. 

 

4.2 Außenanlagen 

§ 21 Abs. 3 ImmoWertV enthält die Regelungen zur Ermittlung des Sachwertes baulicher Außenanlagen und 
sonstiger Anlagen (Aufwuchs). Um eine Doppelberücksichtigung zu vermeiden, sind diese nur dann zu er-
fassen, wenn sie noch nicht mit dem Bodenwert nach § 16 ImmoWertV berücksichtigt werden.  

Soweit eine zusätzliche Ermittlung des Sachwertes der baulichen Außenanlagen und sonstiger Anlagen 
(Aufwuchs) notwendig ist, sind diese auf der Grundlage von Erfahrungssätzen (i.d.R. pauschaler Zuschlag in 
einem Vomhundertsatz des alterswertgeminderten Sachwerts der nutzbaren (im Hinblick auf wirtschaftli-
che Zukunftsfähigkeit/Verwertbarkeit) baulichen Anlagen (Gebäudesachwert)) zu ermitteln. Diesen pau-
schalen Zuschlägen liegt die Überlegung zu Grunde, dass der Wert der Außenanlagen im Verhältnis zum 

                                                            
17  siehe hierzu auch Sprengnetter, H.O.: Stellen Angebotspreise ein taugliches Instrument zur Wertbestimmung dar? In: i&b, 

04/2011, S. 148-152. 
18  siehe hierzu beispielsweise Sprengnetter u.a: Immobilienbewertung, Marktdaten und Praxishilfen, Band 3, Kapitel 3.03. 
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Gebäudewert steht. Dieser ist umso höher, je aufwendiger, größer und neuwertiger das Gebäude des zu 
bewertenden Grundstücks ist.19 

Als zweiter (nachrangiger) Bewertungsansatz bietet sich die Ermittlung nach gewöhnlichen Herstellungs-
kosten20 (i.S. der zeitgerechten Erstellung eines Funktionsersatzes) unter Würdigung der §§ 22 und 23 Im-
moWertV (Herstellungskosten und Alterswertminderung) an.21  

 

4.2.1 Bauliche Außenanlagen 

Zu den baulichen Anlagen zählen üblicherweise die außerhalb der Gebäude und innerhalb der Grund-
stücksgrenzen gelegenen Anschlüsse zur Ver- und Entsorgung, Einfriedungen, Tore und Türen, Befestigun-
gen für Wege, Höfe und Plätze, Garten, die nicht mit dem Gebäude verbundenen Freitreppen und Stütz-
mauern, Terrassen und dergleichen. Grundsätzlich kann der Wert der baulichen Außenanlagen durch einen 
prozentualen Zuschlag in Höhe von durchschnittlich 5 – 10 % auf den Gebäudesachwert angemessen be-
rücksichtigt werden(siehe Kapitel 4.2 - Außenanlagen), sofern diese drittverwendungsfähig und marktgän-
gig sind (s.a. Ansatz im  Modell des Gutachterausschusses Düren, Anhang 7.1).  

Es ist daher zu prüfen, dass  

1. keine besonders zu berücksichtigenden Bauteile des Gebäudes (z.B.: Kelleraußentreppen, Vordächer, 
Eingangstreppenanlagen etc.) als Außenanlagen erfasst werden und dass  

2.  aufwändige bauliche Außenanlagen, die über eine durchschnittliche Ausstattung eines Grundstücks 
hinausgehen (z.B. aufwendige Carports, große Volieren und hochwertige Gar-tenhäuser), als eigenstän-
dige Bauteile im Gebäudesachwert erfasst werden.  

Bauliche Außenanlagen, die insgesamt deutlich über 10% des Gebäudesachwertes liegen und die marktfä-
hig und wertrelevant sind, werden bis zu 10 %  modellkonform im vorläufigen Sachwert vor der Marktan-
passung  erfasst und der darüber hinausgehende Anteil der Außenanlagen - sofern dieser wertrelevant und 
marktfähig ist -  pauschal als boG berücksichtigt. 

 

4.2.2 Sonstige Außenanlagen (Aufwuchs) 

Ortsüblicher Aufwuchs (Gestaltungsgrün, wie z.B. übliche Anpflanzungen, übliche Nutz- oder Ziergärten) 
zählt beispielsweise zu den sonstigen Außenanlagen und ist im Allgemeinen mit dem Bodenwert abgegol-
ten. Im Ausnahmefall können aber parkartig gestaltete Gärten oder wertvolle Anpflanzungen den Wert 
eines Grundstücks erhöhen oder verringern und sind als „sonstige Anlagen“ ergänzend zu berücksichti-
gen.22 

                                                            
19  Angaben zu pauschalen Erfahrungswerten befinden sich bspw. in Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommen-

tar und Handbuch, 6. Auflage 2010, S. 1890 f.; oder in Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, 5. Auflage 
1996, S. 131. 

20  Der recht hohe Rechenaufwand bei der Ermittlung des Wertanteils der Außenanlagen auf der Grundlage von Normalherstel-
lungskosten steht zudem in keinem Verhältnis zum Wertanteil der Außenanlagen (siehe hierzu Kleiber in Kleiber: Verkehrswer-
termittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, 6. Auflage 2010, S. 1891 und Sprengnetter u.a: Immobilienbewer-
tung, Lehrbuch und Kommentar, Band 9, 7/2/9/7). 

21  Vgl. Kleiber in Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, 6. Auflage 2010, S. 1909. 
22  Vgl. Kleiber in Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, 6. Auflage 2010, S. 1909f.. 



Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung  

 

 

 20 

Bei Bewertungsobjekten mit besonderen sonstigen Außenanlagen (z.B. parkartige Anlagen) wird daher 
empfohlen, den Wertanteil des Aufwuchses in erster Linie nach Erfahrungssätzen zu ermitteln (siehe Kapi-
tel 4.2 - Außenanlagen).23  

Die Methode „Koch“ zur Aufwuchsbewertung ist für die Ermittlung in Schadensersatzfällen entwickelt wor-
den und daher für die Verkehrswertermittlung nicht geeignet. Sie wird deshalb einhellig mit zutreffenden 
Gründen in der allgemeinen Wertermittlungslehre und im juristischen Schrifttum für die Verkehrswerter-
mittlung abgelehnt und in der Rechtsprechung stark relativiert.24 

 

4.3 Auswirkungen der EnEV auf die Verkehrswertermittlung 

Die Regelungen der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954) geändert worden ist (EnEV 2009), haben den Untersu-
chungsrahmen bei der Ermittlung von Verkehrswerten erweitert. Nunmehr ist im Rahmen einer Verkehrs-
wertermittlung zu prüfen, ob Bauteile (z.B. Außenwände, Heizungsanlage, Dämmung der obersten Ge-
schossdecke, elektrische Speicherheizsysteme) aufgrund der Vorschriften der EnEV 2009 (energetische 
Anforderungen) erneuert oder ausgetauscht werden müssen (zu den sogenannten Nachrüstungspflichten 
siehe §§ 10 und 10a EnEV 2009 in Anhang 7.9).  

Die bestehende energetische Beschaffenheit des Bewertungsobjekts wird aufgrund des Mietansatzes, des 
Baujahres, des Ausstattungsstandards etc. bei der Ermittlung des Verkehrswertes berücksichtigt. Falls in 
diesen Ansätzen (Miete im EWV und Ausstattungsstandard im SWV) ein in Zukunft zu erreichender Zustand 
(Zustand nach der Modernisierung) unterstellt wird, sind die Kosten zur Schaffung dieses Zustandes als boG 
in Abzug zu bringen. Dabei darf die Wertminderung nicht größer als der Aufwand zur Beseitigung des ur-
sprünglichen, niedrigeren energetischen Zustandes angesetzt werden. 

Ob der Markt zwischen hohen energetischen Standards und herkömmlichen Standards unterscheidet, ist 
aufgrund der geringen Anzahl von Vergleichspreisen bisher noch nicht abschließend zu beantworten.  

 

4.4 Behandlung von Rechten 

4.4.1 Erbbaurecht  

Beim Erbbaurecht (siehe Erbbaurechtsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 403-
6, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1864) geändert worden ist) handelt es sich um ein grundstücksgleiches Recht, das selbstständig 
veräußerbar, vererblich, belastbar und beleihbar ist. Das Erbbaurecht und das mit einem Erbbaurecht be-
lastete Grundstück (Erbbaugrundstück) sind zwei eigenständige Gegenstände der Verkehrswertermittlung. 
Insofern ist zwischen dem  

a. Wert des Erbbaurechts, d.h. des Gebäudewertes und des Bodenwertanteils des Erbbauberechtig-
ten, und  

b. Wert des mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks (Erbbaugrundstück), d.h. des Bodenwer-
tanteils des Grundstückseigentümers (eventuell zuzüglich eines Gebäudewertanteils) 

                                                            
23  Vgl. Kleiber in Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, 6. Auflage 2010, S. 1895; oder 

Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, 5. Auflage 1996, S. 130ff.. 
24  Vgl. Kleiber in Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, 6. Auflage 2010, S. 1897f. mit 

weiterem Nachweis 
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zu unterscheiden. In der Summe dürfen diese Werte den Wert des unbelasteten Grundstücks nicht über-
steigen. Der Verkehrswert des Erbbaurechts und der Verkehrswert des Erbbaugrundstücks sind unter Be-
rücksichtigung der vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere  

• der Höhe des erzielbaren Erbbauzinses25 und 
• seiner Anpassungsmöglichkeiten, 
• der Restlaufzeit des Erbbaurechts, 
• einer bei Zeitablauf evtl. zu zahlenden Entschädigung sowie 
• sonstiger den Wert beeinflussender Umstände 

zu ermitteln. Aufgrund der engen Verbindungen zwischen Erbbaurecht und Erbbaugrundstück sowie der 
unterschiedlichen Vertragsbedingungen verlangt die Verkehrswertermittlung für Erbbaurechte spezifische 
Kenntnisse der besonderen rechtlichen und bewertungstheoretischen Zusammenhänge.26  

Gemäß Abschnitt 4.3.1 WertR 2006 ist der Wert des Erbbaurechts und des Erbbaugrundstücks in erster 
Linie mit Hilfe des Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Nur für den Fall, das nicht genügend Vergleichs-
preise vorliegen, kann auf die finanzmathematische Methode als Bewertungsmodell zurückgegriffen wer-
den.  

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens für Erbbaurechte und für Erbbaugrundstücke im Rheinischen 
Braunkohlenrevier ist derzeit nicht möglich, da bisher keine Vergleichs- bzw. Marktanpassungsfaktoren von 
den zuständigen Gutachterausschüssen veröffentlicht worden sind. Daher ist die finanzmathematische 
Methode anzuwenden.  

zu a. Wert des Erbbaurechts  

Beim finanzmathematischen Modell wird der Verkehrswert des Erbbaurechts aus dem Bodenwertan-
teil des Erbbaurechts und dem Gebäudewert ermittelt. Der Bodenwertanteil des Erbbaurechts lässt 
sich aus der Differenz von vertraglich und gesetzlich erzielbaren Erbbauzinsen ableiten. Die Lage auf 
dem Grundstücksmarkt ist mit Hilfe eines Marktanpassungsfaktors für das Erbbaurecht zu berück-
sichtigen. Soweit keine solchen lokalen Marktanpassungsfaktoren vorliegen, ist die Marktanpassung 
für das Erbbaurecht in Anlehnung an die Marktanpassung für Volleigentum vorzunehmen. Zu- und 
Abschläge aufgrund besonderer vertraglicher Vereinbarungen werden nach der Marktanpassung 
vorgenommen (siehe Anhang 7.10). 

zu b. Wert des mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks (Erbbaugrundstück)  

Der Bodenwertanteil des Erbbaugrundstücks setzt sich aus der Summe des über die Restlaufzeit des 
Erbbaurechts abgezinsten Bodenwertes des unbelasteten Grundstücks und der über diesen Zeitraum 
kapitalisierten vertraglich erzielbaren Erbbauzinsen zusammen.  

Für den Fall, dass die Restnutzungsdauer des Gebäudes die Restlaufzeit des Erbbaurechts erheblich 
übersteigt und zugleich das Gebäude nicht oder nur teilweise zu entschädigen ist, ergibt sich zusätzlich 
ein Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgeber (Grundstückseigentümer) (siehe Anhang 7.11).27 

 

                                                            
25  Der Erbbauzinssatz ist der Liegenschaftszinssatz für unbebaute Grundstücke! 
26  In diesem Zusammenhang wird auf die umfangreiche Literatur verwiesen, z.B. Gerardy, Möckel, Troff: Praxis der Grundstücks-

bewertung, Band 3, Teil 6; Sprengnetter u.a.: Immobilienbewertung, Lehrbuch und Kommentar, Band 10, Teil 9, Kapitel 2; Klei-
ber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, Teil IX, Nr. 2. 

27  Übersteigt die Restnutzungsdauer des Gebäudes die Restlaufzeit des Erbbaurechts nicht oder ist es voll zu entschädigen, ergibt 
sich kein Gebäudewertanteil des Erbbaurechts. 
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4.4.2 Nießbrauch und Wohnungsrecht 

Der Nießbrauch an Grundstücken ist das in den §§ 1030 bis 1067 BGB geregelte höchstpersönliche, d.h. 
nicht erbliche (§§ 1061, 1068 Abs. 2 BGB) und grundsätzlich nicht übertragbare (§§ 1059 Satz 1, 1068 Abs. 2 
BGB) Recht, sämtliche Nutzungen aus dem belasteten Gegenstand zu ziehen. Im Gegensatz zu einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit kann der Nießbraucher das Grundstück indessen gemäß § 1059 BGB 
vermieten bzw. verpachten, und es bedarf zur Überlassung des Grundstücks keiner ausdrücklichen Gestat-
tung des Eigentümers. 

Beim Wohnungsrecht handelt es sich i.d.R. um eine in § 1093 BGB geregelte subjektiv-persönliche Dienst-
barkeit mit nießbrauchähnlicher Gestaltung.28 Das Wohnungsrecht ist an die Person des Berechtigten ge-
bunden und weder veräußerlich noch vererbbar. Die Überlassung der Ausübung ist grundsätzlich ausge-
schlossen.  

Bei der Wertermittlung eines Nießbrauchs bzw. Wohnungsrechts ist grundsätzlich zwischen dem 

a. Wert des Nießbrauchs bzw. des Wohnungsrechts und  

b. Wert des mit einem Nießbrauch bzw. Wohnungsrecht belasteten Grundstücks  

zu unterscheiden. Die Rechte sind in jedem Fall zu bewerten, dabei sind die jeweiligen Vertragsbedingun-
gen sachgerecht zu berücksichtigen. In der Summe dürfen diese Werte zu a und b den Wert des unbelaste-
ten Grundstücks nicht übersteigen. 

zu a. Bei der Ermittlung des Werts des Nießbrauchs bzw. Wohnungsrechts muss grundsätzlich danach unter-
schieden werden, ob eine Wiederaufbauverpflichtung besteht oder nicht (siehe Anhang 7.12). 

zu b. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes eines mit einem Nießbrauch bzw. Wohnungsrecht belasteten 
Grundstücks erfolgt i.d.R. keine Unterscheidung, ob eine Wiederaufbauverpflichtung besteht oder 
nicht. Hierbei wird vielmehr zwischen üblicherweise eigengenutzten Objekten (Sachwertobjekte) und 
üblicherweise fremdgenutzten Objekten (Ertragswertobjekte) differenziert (siehe Anhang 7.13).  

Die in der WertR 2006 enthaltene Öffnungsklausel weist darauf hin, dass es sich bei den Beispielen der 
WertR 2006 (für das Nießbrauch die Anlagen 18 und 19) um schematisch vereinfachte Lösungen handelt 
und die in den Beispielen angesetzten Werte nicht verallgemeinerungsfähig, sondern für den jeweiligen 
Bewertungsfall individuell zu ermitteln sind. In begründeten Fällen ist daher in den aufgezeigten Punkten 
von den Regelungen der WertR 2006 durchaus abzuweichen.  

 

5. Implementierung des Handlungsleitfadens 

5.1 Leistungsbild des Gutachtens  

Die vom Expertenkreis mit den Vertretern der Gutachterausschüsse erarbeiteten und beschlossenen Rege-
lungen des Handlungsleitfadens werden als Bestandteil des Leistungsbildes für die Erstellung von Wertgut-
achten im Zusammenhang mit der Umsiedlung vorgegeben. Damit soll sichergestellt werden, dass die in 
den Zuständigkeitsbereichen der drei beteiligten Gutachterausschüsse derzeit angewendeten Modelle zur 
Ableitung der wertermittlungsrelevanten Daten auch bei der Gutachtenerstellung angewendet werden. 
Plausibilität und Vergleichbarkeit der zu erstellenden Verkehrswertgutachten werden dadurch zunehmen. 
Die Modellbeschreibungen sind in den jeweiligen aktuellen Grundstücksmarktberichten der Gutachteraus-
                                                            
28  Weitere Wohnungsrechte: Dauerwohnrecht nach §§ 31-42 WEG, Wohnungsrecht im Rahmen der Bestellung eines Altenteils 

nach den Ausführungsgesetzten zum Bürgerlichen Gesetzbuch bestehen (landesrechtliche Sonderregelungen), Wohnungs-
dienstbarkeit nach § 1093 BGB. 
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schüsse enthalten. Die tabellarische Form der Modellbeschreibung für den Kreis Düren im Anhang gibt den 
Stand ab Mitte/2013 wieder. Anzuwenden sind stets die am Wertermittlungsstichtag aktuellen Modelle 
und Daten. Beim Sachwertverfahren ist - mit Veröffentlichung der nach dem neuen Modell abgeleiteten, 
wertermittlungsrelevanten Daten (z.B. Sachwertfaktoren) durch die Gutachterausschüsse - das Modell der 
SW-RL 2012 i.V.m. dem Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA NRW (vergl. Anhang 7.6) 
anzuwenden. 

Bei den laufenden Umsiedlungen Manheim (Stadt Kerpen), Borschemich, Immerath und Lützerath (Stadt 
Erkelenz) kann die neue Sachwertrichtlinie im Vorfeld der Veröffentlichung der Sachwertfaktoren nach 
neuem Sachwertmodell  noch nicht angewendet werden. Für die am 2.12.2013 beginnende Umsiedlung 
Morschenich (Gemeinde Merzenich) ist zur Vermeidung einer Modellumstellung während der Umsiedlung 
die Anwendung der Sachwertrichtlinie vorgesehen. Hierzu wird angestrebt, dass die Sachwertfaktoren 
durch den Gutachterausschuss des Kreises Düren rechtzeitig im Herbst 2013 veröffentlicht werden (s.a. 
Handlungsleitfaden 2.0). 

 

5.2 Überprüfung von Wertgutachten 

Soweit nach Vorlage und Prüfung des Sachverständigengutachtens Zweifel zu einzelnen Bewertungsansät-
zen des Gutachtens bestehen, wird der Gutachter im Rahmen seiner Erläuterungspflicht zur Stellungnahme 
aufgefordert.  

Sollte nach Vorlage und Prüfung des Sachverständigengutachtens Zweifel an der darin vorgenommenen 
Bewertung des Verkehrswertes oder/und des Sachwertes als Grundlage für die Entschädigungsverhandlun-
gen bestehen, so haben sowohl der Umsiedler als auch RWE Power die Möglichkeit, ihre Einschätzung zur 
vorliegenden Bewertung durch den zuständigen Kreisgutachterausschuss überprüfen zu lassen (siehe hier-
zu auch Revierweite Regelung zu Umsiedlungen im Rheinischen Braunkohlenrevier; Stand 06.07.2010, Kapi-
tel 2.4). Dies erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswer-
te (Gutachterausschussverordnung NRW – GAVO NRW) vom 23. März 2004 (GV. NRW. S. 146), SGV. NRW. 
231, zuletzt geändert durch Art. 2 Sechszehnte ÄndVO vom 4. 5. 2010 (GV. NRW. S. 272) durch ein eigen-
ständiges Gutachten unter Berücksichtigung des vorstehenden Handlungsleitfadens.  

 

6. Schlussbemerkungen und Ausblick  
Mit Hilfe der vorstehenden Erläuterungen und Hinweise kann der weitaus überwiegende Anteil der bauli-
chen und oder sonstige Anlagen bewertet werden. Eine Begehung der Orte Manheim und Morschenich hat 
ergeben, dass über die in dem Handlungsleitfaden behandelten Aspekte hinaus keine weiteren ortsspezifi-
schen besonderen Anlagen zu erwarten sind. 

Sollten im Verlaufe der Gutachtenerstellung noch nicht behandelte Bewertungsfragen auftreten, können 
diese zum fachlichen Austausch an das Expertengremium - unter der Adresse: immobilienbewer-
tung@igg.uni-bonn.de – gestellt werden. Das Expertengremium wird zu den eingereichten Anfragen Stel-
lung nehmen und diese bei grundsätzlichem bzw. allgemeinem Interesse bei einer Fortschreibung des 
Handlungsleitfadens berücksichtigen. So werden grundsätzliche revierspezifische Bewertungsfragen vom 
Expertengremium, dem Prof. Kötter sowie Vertreter des zuständigen Gutachterausschusses und der 
AGVGA NRW angehören, erörtert und der Handlungsleitfaden um diesbezügliche Erläuterungen ergänzt. 
Ergänzungen und Anpassungen erfolgen auch in den Fällen, in denen sich relevante rechtliche und/oder 

mailto:immobilienbewertung@igg.uni-bonn.de
mailto:immobilienbewertung@igg.uni-bonn.de
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maßgebliche verwaltungstechnische Regelungen ändern bzw. neue erstellt werden. Im Zuge der Fort-
schreibung sollen auch für das gesamte Revier einheitliche Modelle zur Ableitung der erforderlichen Daten 
für die Wertermittlung entwickelt und eingeführt werden. 

Diese nach einer Übergangszeit vorgesehene Fortschreibung des Handlungsleitfadens erfolgt durch das 
Expertengremium.  
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7. Anhang 

7.1 Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren für Ein- und Zweifamilienhäuser im Kreis 
Düren ab Oktober 2013 

Die Sachwertfaktoren gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 ImmoWertV werden im Kreis Düren auf der Basis  

• der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 05.09.2012 sowie  

• dem Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA – NRW vom 16.07.2013  

abgeleitet. 

Die Verwendung der abgeleiteten Sachwertfaktoren bedingt eine modellkonforme Sachwertermittlung, 
schließt es im Einzelfall aber nicht aus, das Modell sachverständig zu interpretieren und auszufüllen. Es ist 
insbesondere zu beachten, dass die Anlagen 2 – 7 des Modells zur Ableitung von Sachwertfaktoren der 
AGVGA NRW der Orientierung dienen und den Charakter einer Richtlinie besitzen, aber nicht alle in der 
Praxis auftretenden Fallgestaltungen abdecken können. Im Folgenden wird das verwendete Modell näher 
beschrieben:  

 

Einflussgröße Definition und Hinweise 

Normalherstellungskosten 
(NHK) 

NHK gemäß § 22 Absatz 1 ImmoWertV und Nr. 4.1.1 SW-RL (NHK 
2010, s. Anlage 1) 

NHK sind als Modellgröße innerhalb des Sachwertverfahrens anzu-
sehen. Sie sollen in ihrer Größenordnung plausibel und aktuell sein, 
haben aber nicht den Anspruch, die tatsächlichen Herstellungs-
kosten eines Bewertungsobjekts abzubilden. 

Baunebenkosten (BNK) Die BNK sind in den NHK 2010 enthalten. 

Land und Ortsgröße Die NHK 2010 gehen als Modellgröße in die Sachwertberechnung 
ein; Korrekturfaktoren für Land und Ortsgröße (Regionalfaktor) sind 
nicht zu verwenden. 

Gemischte Gebäudearten, 
Kellergeschosse 

SW-RL Nr. 4.1.1.6 

Der Wertansatz für Gebäude mit nur teilweise ausgebautem Dach-
geschoss und/oder mit Teilunterkellerung ist aus den gegebenen 
Gebäudearten durch jeweils anteiligen Ansatz abzuleiten 

Das Kellergeschoss der NHK 2010 enthält grundsätzlich keine Aus- 
oder Einbauten, weder zu Wohnzwecken noch zu Hobbyzwecken 
(Sauna, Bar etc.). Diese sind ggf. sachverständig als boG zu berück-
sichtigen. 

Ein Souterrain, welches zu Wohnzwecken genutzt wird, ist mit Hilfe 
unterschiedlicher Gebäudearten zu bewerten. 
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Gebäudestandard SW-RL Nr. 4.1.1.2 

Die Beschreibung der Gebäudestandards in Anlage 2 SW-RL ist bei-
spielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis 
auftretende Standardmerkmale aufführen. Merkmale, die die Tabel-
le nicht beschreibt, sind zusätzlich sachverständig zu berück-
sichtigen. Es müssen nicht alle aufgeführten Merkmale zutreffen. Die 
in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf die im 
jeweiligen Zeitraum gültigen Wärmeschutzanforderungen; in Bezug 
auf das konkrete Bewertungsobjekt ist zu prüfen, ob von diesen 
Wärmeschutzanforderungen abgewichen wird. Die Beschreibung 
der Gebäudestandards basiert auf dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 
2010). 

Bezugsmaßstab SW-RL Nr. 4.1.1.4 

Die NHK 2010 beziehen sich auf die Bruttogrundfläche (BGF) in An-
lehnung an DIN 277-1:2005-02.  

Nutzbarkeit von Dach-
geschossen; Drempel und 
Spitzboden 

SW-RL Nr. 4.1.1.5 

Die NHK 2010 unterstellen bei Gebäudearten mit ausgebautem 
Dachgeschoss einen Drempel von 1m; Gebäudearten mit nicht aus-
gebautem Dachgeschoss sind ohne Drempel kalkuliert. 

Der Grad der Nutzbarkeit von nicht ausgebauten Dachgeschossen 
hat mannigfaltige Erscheinungsformen. Die BGF als Bezugsmaßstab 
ist unabhängig vom Vorhandensein eines Drempels. Die Fläche eines 
Spitzbodens wird nach der SW-RL nicht in die BGF eingerechnet (s. 
Anlage 8 Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA-
NRW). 

Die definitionsbedingten Einschränkungen der BGF und der NHK 
2010 in Dachgeschossen sind durch Zu- oder Abschläge auf den Kos-
tenkennwert der NHK 2010 zu berücksichtigen; die Höhe der Zu- 
oder Abschläge ist zu begründen. Anlage 5 des Modelles zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren der AGVGA-NRW enthält entsprechende 
Orientierungswerte. 

Baupreisindex SW-RL Nr. 4.1.2 

Preisindizes für den Neubau von Wohngebäuden einschl. Umsatz-
steuer / Einfamiliengebäude, veröffentlicht vom Statistischen Bun-
desamt, Schrift ‚Preisindizes für die Bauwirtschaft‘ 

Baujahr / Alter Das tatsächliche Alter eines Gebäudes errechnet sich aus der Diffe-
renz zwischen dem Wertermittlungsstichtag und dem Jahr der Er-
richtung (Baujahr). 
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Gesamtnutzungsdauer (GND) ImmoWertV § 23 Satz 3; SW-RL Nr. 4.3.1 

Die GND ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirt-
schaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. Sie wird als Mo-
dellgröße behandelt und abweichend von der SW-RL auf pauschal 80 
Jahre festgesetzt. Hier wird dem Modell zur Ableitung von Sachwert-
faktoren der AGVGA – NRW gefolgt.   

Restnutzungsdauer (RND) § 6 Absatz 6 ImmoWertV; SW-RL Nr. 4.3.2 

Die RND ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirt-
schaftlich genutzt werden können. Sie ist sachverständig unter Be-
rücksichtigung des Modernisierungszustands gemäß Anlage 4 des 
Modells zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA-NRW zu 
ermitteln. 

Die Tabellenwerte der Anlage 4 zur Ableitung der wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer sind nach dem Alter und den ermittelten Mo-
dernisierungspunkten zu interpolieren. Die Vergabe der Modernisie-
rungspunkte ist zu begründen. Durch die Ermittlung der wirtschaftli-
chen RND kann sich ein vom tatsächlichen Baujahr abweichendes 
fiktives Baujahr ergeben. 

Alterswertminderung § 23 ImmoWertV; SW-RL Nr. 4.3 

Die Alterswertminderung ist linear nach dem Verhältnis von RND zur 
GND zu ermitteln. 

bauliche Außenanlagen, sons-
tige Anlagen 

SW-RL Nr. 4.2 

Die Sachwerte der für Ein- und Zweifamilienhäuser üblichen bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen werden bei der Kauf-
vertragsauswertung nach Erfahrungssätzen pauschaliert berücksich-
tigt (ca. 5-10 %).  

In der BGF nicht erfasste Bau-
teile (Sonderbauteile) 

SW-RL Nr. 4.1.1.7 

Werthaltige, in der BGF nicht erfasste Bauteile, wie z.B. Dachgauben, 
Balkone, Vordächer und Kellerausgangstreppen sind gesondert nach 
Anlage 6 des Modells zur Ableitung von Sachwertfaktoren der 
AGVGA-NRW oder nach Literaturangaben bzw. eigenen Erfahrungs-
werten in Ansatz zu bringen.  

Erheblich vom Üblichen abweichende Bauteile wie z.B. Photovoltaik- 
Anlagen sind ggf. als boG zu bewerten. 

Besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale (boG) 

§ 8 Absatz 3 ImmoWertV; SW-RL Nr. 6 

Es ist zu beachten, dass der marktübliche Werteinfluss und in der 
Regel nicht die Kosten in Ansatz zu bringen sind.  

Bodenwert § 16 ImmoWertV 

Der Bodenwert ist ungedämpft anzusetzen. Ein erhebliches Ab-
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weichen der tatsächlichen von der zulässigen Nutzung ist zu berück-
sichtigen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr ent-
spricht. 

In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermit-
teln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 
196 BauGB). Der ungedämpfte Bodenwert entspricht dieser Definiti-
on und ist entsprechend aus Vergleichspreisen oder dem Boden-
richtwert abzuleiten. 

Grundstücksfläche Selbstständig verwertbare Grundstücksteile im Sinne von § 17 Abs. 2 
ImmoWertV sind gesondert zu berücksichtigen. 

Sachwertfaktor  𝑘 =
𝐾𝑃 ± 𝑏𝑜𝐺
𝑣𝑆𝑊
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7.2 Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen (Kapitalisierungszinssätzen) im Kreis 
Düren 

Beschreibung in Anlehnung an das Modell der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen (AGVGA-NRW) 

Parameter / Kriterium Ansatz Erläuterungen 

Objektarten Unterscheidung nach: 

EFH/ZFH  

Eigentumswohnungen  

MFH  

Wohn- und Geschäftshäuser 

Gewerbe 

 

Wohn- und Nutzflä-
chenberechnung 

Berechnung der Wohnfläche gemäß 
Wohnflächenverordnung vom 
25.11.2003 unter Berücksichtigung der 
Überleitungsvorschriften zur Verwen-
dung der II.BV 

 

Rohertrag (Ro) Rohertrag gemäß § 18 ImmoWertV 

EFH/ZFH: Zuschlag in Höhe von 10 % auf 
Mietspiegelmieten (bei großer Wohn-
fläche eher kein Zuschlag).  

Eigentumswohnungen: Mietspiegel 
ohne Zu- und Abschläge 

MFH: Mietspiegel 

Wohn- und Geschäftshäuser: Umfragen, 
Schätzungen für Gewerbe-
/Geschäftsanteil; Wohnnutzung: Miet-
spiegel 

Gewerbe: Umfrage, Schätzungen durch 
Sachverständige, Vergleich mit Nach-
barkreisen 

Ausgangswerte für die Ermitt-
lung der marktüblich (nachhal-
tig) erzielbaren Erträge sind: 

Daten eines geeigneten örtli-
chen Mietspiegels 

Daten eines Mietwertrahmens 
(wenn kein geeigneter Miet-
spiegel vorliegt) 

tatsächliche Miete, die auf ihre 
Nachhaltigkeit zu prüfen sind, 

Angebotsmieten, die auf ihre 
Nachhaltigkeit zu prüfen sind. 

Bewirtschaftungskosten 
(BWK) 

BWK gemäß § 19 ImmoWertV 

 

Die BWK für Gewerbeobjekte 
weisen eine größere Bandbreite 
auf. Empfehlung: Anlage 2 der 
AGVGA-NRW zum Modell zur 
Ableitung von Liegenschafts-
zinssätzen.  

In begründeten Ausnahme-
fällen können auch andere 
Werte angehalten werden. 
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Reinertrag (Re) Re = Ro - BWK   

Gesamtnutzungsdauer 
(GND) 

Zur Ermittlung der GND sind die Regel-
ansätze analog zum Sachwertmodell der 
AGVGA-NRW anzuwenden. 

 

Bei gewerblichen Objekten sind 
die Gesamtnutzungsdauern in 
der Regel geringer anzusetzen. 

Restnutzungsdauer 
(RND) 

GND ./. Alter 

Verlängerung bei Modernisierungsmaß-
nahmen nach dem Verfahren der 
AGVGA-NRW; fiktives Baujahr 

Objekte mit einer RND unter 25 
Jahren werden bei der Auswer-
tung wegen der Unsicherheiten 
der Ergebnisse nicht berück-
sichtigt. 

Für gewerbliche Objekte mit 
geringer GND kann die Grenze 
im Verhältnis niedriger sein. 

Baumängel / Bauschä-
den 

Auswertung ausschließlich von Objek-
ten ohne Mängel bzw. Schäden 

 

Modernisierungsgrad Punktraster der AGVGA-NRW nach 
sachverständiger Einschätzung 

Das Punktraster gilt nicht für 
gewerbliche Objekte. Bei Ge-
werbeobjekten muss der Mo-
dernisierungsgrad aufgrund 
anderer Kriterien beurteilt 
werden, wie z.B. DV-Technik, 
Klimatechnik, Logistik etc. 

Bodenwert (BW) Bodenrichtwert nach § 10 ImmoWertV 

 

Separat nutzbare Grundstücks-
teile sind abzuspalten. 

Gebäudewert (G) G = KP – BW KP = Kaufpreis 

Liegenschaftszinssatz 
(Kapitalisierungszins-
satz) 

𝑝 = �
𝑅𝐸

𝐾𝑃 ± 𝑏𝑜𝐺
−
𝑞 − 1
𝑞𝑛 − 1

𝑥
𝐺

𝐾𝑃 ± 𝑏𝑜𝐺
� q = 1 + p 

n = RND in Jahren 

boG = besondere objektspezifi-
sche Grundstücksmerkmale 

siehe Grundstücksmarktbericht 

 

 



Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung 

 

 31 

7.3 Finanzmathematisches Modell (werdendes Bauland)29 

Der Preis von werdendem Bauland (Bodenwert W) ergibt sich aus 

• dem Bodenwert, der für das erschließungs- und ausgleichsbeitragsfreie baureife Land (Bebfr) nach 
den allgemeinen Wertverhältnissen zum Wertermittlungsstichtag (Konjunkturstichtag) zu erwarten 
ist, ggf. unter Berücksichtigung gegebener Risiken, z.B. nicht ausräumbarer Verdacht auf schädliche 
Bodenveränderungen oder andere anthropogene oder geogene Baugrundmängel oder merkantile 
Minderwerte; 

• den Kosten für die Entwicklung des werdenden Baulandes zu baureifem Land (Planung, Gutachten, 
Erschließung, Ausgleich, Bodenordnung = Entwicklungskosten E);  

• dem Anteil für öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen (Erschließungsflächenanteil f); 

• den Zinsaufwendungen während der Wartezeit n (in Jahren) bis zur Baureife für das (in das wer-
dende Bauland) investierte Kapital, erfasst durch den angemessenen Liegenschaftszinssatz p % und 
den Zinsfaktor 𝑞 = 1 + 𝑝%. 

 

𝑊 = (𝐵𝑒𝑏𝑓𝑟 − 𝐸) ∙
1 − 𝑓
𝑞𝑛

 

Plausible Annahmen erforderlich für: 

E = ortsübliche Entwicklungskosten (Erschließung, naturschutzrechtlicher Ausgleich, Vermessungskosten, 
Managementkosten, Notarkosten, etc.) Wohnen 40 €/m², Gewerbe 25 €/m² 

f = ortsüblicher und gebietsspezifischer Flächenanteil für Erschließung- und Ausgleichsflächen z.B. 15 % 

n = übliche Wartezeit bis zur Baureife je nach Rahmenbedingungen und Risiken z.B. 3 Jahre 

q = Zinsfaktor  q = 1 + p 

p = Zinssatz für werdendes Bauland: 5,5 % (Dieser Zinssatz ist kritisch zu hinterfragen und auf Marktkon-
formität zu überprüfen.) 

 

 

                                                            
29  Vgl. Seele, W. (1998): Bodenwertermittlung durch deduktiven Preisvergleich, in VR8/1998 , S. 393-411 
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Hinterland 2 

Bewertungsansatz: 7,00 €/m² 
(2 fache des Ackerlandwertes) 

Hinterland 1 

Bewertungsansatz: 12,50 €/m²  
(10 % des Wertes von baureifem 

Land - Wohnen) 

35 m 

baureifes Land 

Bewertungsansatz: 125,- €/m² (Wohnen) 
55,- €/m² (Gewerbe) 
entsprechende BRW  

60 m 

7.4 Beispiel: Resthofstelle – nutzungsdifferenzierter Ansatz 

Die Zonierungen und die Bewertungsansätze beziehen sich ausschließlich auf das vorliegende Fallbeispiel! 

 

(Skizze ist nicht maßstäblich) 

BEISPIEL: Fläche Ansatz Wert 

baureifes Land Wohnen 366 m2 125,00 €/m2 45.750 € 

baureifes Land Gewerbe 334 m2 55,00 €/m2 18.370 € 

Hinterland 1 500 m2 12,50 €/m2 6.250 € 

Hinterland 2 800 m2 7,00 €/m2 5.600 € 

Bodenwert 75.970 € 
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7.5 Beispiel: nutzungsdifferenzierter Ansatz bei Wohnen und Gewerbe 

  

             

Legende 

baureifes Land Wohnen 

baureifes Land Gewerbe* 

Hinterland 1 

* nach tatsächlicher Nutzung 
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7.6 Sachwertmodell gemäß SW-RL 

7.6.1 Brutto-Grundfläche (Nr. 4.1.1.4 SW-RL)  
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7.6.2 Gebäudearten mit nicht ausgebautem Dachgeschoss (vergl. Anlage 5 der Empfehlungen der 
AGVGA NRW v. 16.7.2013) 

Systemskizze zur Nutzbarkeit von Dachgeschossen 

 

Berücksichtigung des Grades der Nutzbarkeit des nicht ausgebauten Dachgeschosses  

 
Die angegebenen Spannen ergeben sich aus dem Vergleich der Kostenkennwerte der jeweiligen Gebäude-
typen, bezogen auf den m² bebauter Flache, und sind nach dem Grad der Nutzbarkeit (Fälle 1.2.1 und 1.2.2) 
sowie der Dachneigung (Fall 1.2.3) sachverständig zu bemessen. Bei der Auswertung von Kaufverträgen 
kann jeweils der Mittelwert der angegebenen Spannen angesetzt werden. 
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Berücksichtigung eines vorhandenen Drempels  

Die Tabellenwerte unterstellen einen Drempel von 1 m. Abweichende Drempelhöhen können proportional 
berücksichtigt werden. 

 
Anwendungsbeispiele  
Der Zuschlag kann durch Interpolation wie nachfolgend dargestellt ermittelt werden 
(vgl. http://www.boris.nrw.de/borisplus/data/sonstiges/StandardmodelleAGVGA/NHK_2010_NRW_(2013_07).xlt) 
 

1  
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7.6.3 Gebäudearten mit ausgebautem Dachgeschoss (vergl. Anlage 5 der Empfehlungen der AGVGA 
NRW v. 16.7.2013) 

Berücksichtigung eines fehlenden Drempels.  

Es wird unterstellt, dass die Kostenkennwerte eine Drempelhöhe von 1 m enthalten. Abweichende Drem-
pelhöhen können proportional berücksichtigt werden. 

 

Anwendungsbeispiel  
(vgl. http://www.boris.nrw.de/borisplus/data/sonstiges/StandardmodelleAGVGA/NHK_2010_NRW_(2013_07).xlt) 
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Berücksichtigung eines ausgebauten Spitzbodens 

 

 

Anwendungsbeispiel  
(vgl. http://www.boris.nrw.de/borisplus/data/sonstiges/StandardmodelleAGVGA/NHK_2010_NRW_(2013_07).xlt) 
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Berücksichtigung von Staffelgeschossen 

 
 
Ein Staffelgeschoss ist mit seiner tatsachlichen BGF anzurechnen. Bei der Auswertung von Kaufver-
trägen kann jeweils der Mittelwert der angegebenen Spannen angesetzt werden. 
 

7.6.4 Anrechenbarkeit von Spitzböden im Dachgeschoss (Nr. 4.1.1.5 (3) SW-RL – vergl. Anlage 5 des 
Modells zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA NRW v. 16.7.2013) 
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7.6.5 Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) für Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Rei-
henhäuser30 in € /m² je Brutto-Grundfläche nach DIN 277-1/2005-02 incl. 17 % Baunebenkosten 
und 19 % Umsatzsteuer (Anlage 1 SW-RL) 

 

                                                            
30  Kostenkennwerte der NHK2010 für die Kostengruppen 300 und 400  
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7.6.6 Beschreibung der Gebäudestandards (Anlage 2 SW-RL) 
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7.6.7 Anwendungsbeispiel für Tabelle 1 (Anlage 2 SW-RL) 

 

  



Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung 

 

 44 

7.6.8 Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von 
Modernisierungen (Anlage 4 SW-RL) 
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In der folgenden Tabelle sind in Abhängigkeit von der Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, dem Gebäude-
alter und dem ermittelten Modernisierungsgrad modifizierte Restnutzungsdauern angegeben.  
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7.6.9 Beschreibung des Modells zur Ableitung von Sachwertfaktoren der AGVGA NRW vom 16.7.2013 

Das Modell der AGVGA NRW übernimmt die Anlagen 1, 2 und 4 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) des Bun-
desministers für Verkehr, Bau und Siedlungswesen (BMVBS) und ergänzt diese durch die Anlagen 3 und 5 
bis 8. Die Hinweise auf die SW-RL beziehen sich auf den Stand 05.09.2012. 

 



Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung 

 

 47 
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7.6.10 Orientierungswerte für in der BGF nicht erfasste Bauteile (vergl. Anlage 7 des Modells zur Ablei-
tung von Sachwertfaktoren der AGVGA NRW v. 16.7.2013) 
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7.6.11  Ermittlung von Sachwertmarktanpassungsfaktoren für Morschenich 

Der Gutachterausschuss beim Kreis Düren hat im Oktober 2013 für die allgemeine Marktanpassung folgen-
de Marktanpassungsfaktoren und Funktion für die plausible Ermittlung der Sachwertfaktoren beschlossen 
und veröffentlicht. Diese sind bei der Anwendung des Sachwertverfahrens in Morschenich zugrunde zu 
legen:  

 

Die Sachwertfaktoren lassen sich in Abhängigkeit vom vorläufigen Sachwert schlüssig durch folgende loga-
rithmische Funktion zuverlässig ermitteln:  

y = -0,157619340067133 * ln(x) + 2,76517970280865 
 

Diese Funktion liefert ebenfalls sachgerechte Marktanpassungsfaktoren für Objekte mit einem vorläufigen 
Sachwert unter 100.000,- € und für solche über 350.000,- € und ist daher auch für derartige Objekte anzu-
wenden. 

Hinweis: Die aktuellen Sachwertfaktoren sind dem jeweils gültigen Grundstücksmarktbericht zu entneh-
men; bei Bedarf ist die mathematische Formel beim Gutachterausschuss beim Kreis Düren zu erfragen. 

 

 

vorl. Sachwert [EUR] frei. EFH; DHH & REH

50.000 -
75.000 -
100.000 0,95
125.000 0,92
150.000 0,89
175.000 0,86
200.000 0,84
225.000 0,82
250.000 0,81
275.000 0,79
300.000 0,78
325.000 0,76
350.000 0,75
375.000 -
400.000 -
425.000 -
450.000 -
475.000 -
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7.7 Schreiben des BMVBS vom 9.12.2010 
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7.8 Übergangsregelungen des MIK NRW vom 3.08.2010 
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Handlungsleitfaden Verkehrswertermittlung 

 

 55 

7.9 Auszug aus der EnEV 2009 

 

§ 10 Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden 

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt 
werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben. 
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder 
Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilo-
watt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4. 

(2) Eigentümer von Gebäuden müssen dafür sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher unge-
dämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in 
beheizten Räumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Wärmeabgabe gedämmt sind. 

(3) Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung jähr-
lich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt wer-
den, müssen dafür sorgen, dass bisher ungedämmte, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Ge-
schossdecken beheizter Räume so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der Geschoss-
decke 0,24 Watt/(m2·K) nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der Ge-
schossdecke das darüber liegende, bisher ungedämmte Dach entsprechend gedämmt ist. 

(4) Auf begehbare, bisher ungedämmte oberste Geschossdecken beheizter Räume ist Absatz 3 nach dem 
31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden. 

(5) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 4 erst im Falle eines Ei-
gentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur 
Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. Sind im Falle eines Eigentümer-
wechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine zwei Jahre verstrichen, genügt es, die obersten Geschoss-
decken beheizter Räume so zu dämmen, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 
Watt/(m²·K) nicht überschreitet. 

(6) Die Absätze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendun-
gen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden 
können. 

 

§ 10a Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen 

(1) In Wohngebäuden mit mehr als fünf Wohneinheiten dürfen Eigentümer elektrische Speicherheizsyste-
me nach Maßgabe des Absatzes 2 nicht mehr betreiben, wenn die Raumwärme in den Gebäuden aus-
schließlich durch elektrische Speicherheizsysteme erzeugt wird. Auf Nichtwohngebäude, die nach ihrer 
Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 
Grad Celsius beheizt werden, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden, wenn mehr als 500 Quadratmeter 
Nutzfläche mit elektrischen Speicherheizsystemen beheizt werden. Auf elektrische Speicherheizsysteme 
mit nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro Quadratmeter Nutzfläche einer Wohnungs-, Betriebs- oder 
sonstigen Nutzungseinheit sind die Sätze 1 und 2 nicht anzuwenden. 

(2) Vor dem 1. Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme dürfen nach dem 
31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Nach dem 31. Dezember 1989 eingebaute oder auf-
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gestellte elektrische Speicherheizsysteme dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nach dem Einbau oder der 
Aufstellung nicht mehr betrieben werden. Wurden die elektrischen Speicherheizsysteme nach dem 31. 
Dezember 1989 in wesentlichen Bauteilen erneuert, dürfen sie nach Ablauf von 30 Jahren nach der Er-
neuerung nicht mehr betrieben werden. Werden mehrere Heizaggregate in einem Gebäude betrieben, 
ist bei Anwendung der Sätze 1, 2 oder 3 insgesamt auf das zweitälteste Heizaggregat abzustellen. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn  

1. andere öffentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen, 

2. die erforderlichen Aufwendungen für die Außerbetriebnahme und den Einbau einer neuen Heizung 
auch bei Inanspruchnahme möglicher Fördermittel nicht innerhalb angemessener Frist durch die ein-
tretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können oder 

3. wenn  

a) für das Gebäude der Bauantrag nach dem 31. Dezember 1994 gestellt worden ist, 
b) das Gebäude schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverord-

nung vom 16. August 1994 (BGBl. I S. 2121) eingehalten hat oder 
c) das Gebäude durch spätere Änderungen mindestens auf das in Buchstabe b bezeichnete Anfor-

derungsniveau gebracht worden ist. 

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe 
b und c können die Bestimmungen über die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 
und die Datenbereitstellung durch den Eigentümer nach § 17 Absatz 5 entsprechend angewendet 
werden. § 25 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. 
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Verkehrswert von Erbbaurechten 

Ermittlung nach der finanzmathematischen Methode 

 
Unbebautes Erbbaurecht 

Bodenwertanteil des Erbbaurechts 
𝑉𝑊𝐸 =  �𝑍 − 𝑍´�  ×  𝑏𝑎𝑟(𝑛𝐸,𝑧)  ×  𝑓1  ± 𝑏𝑜𝐺  

Beispiel 2 (Anlage 12)* 

Bebautes Erbbaurecht 

Bodenwertanteil des Erbbaurechts 
+ Gebäudewert 

 – ggf. Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers 
×  

Marktanpassungsfaktor 
+/- 

boG 
= 

Verkehrswert des Erbbaurechts 

Sachwertverfahren 

𝑽𝑾𝑬 =  ��𝒁 −  𝒁´�  ×  𝒃𝒂𝒓(𝒏𝑬,𝒛) +  𝑮(𝑹𝑵𝑫) +  
𝟏
𝒒𝒏𝑬

 ∙  𝑮(𝑹𝑵𝑫− 𝒏𝑬)  × �𝟏 −  
𝑿
𝟏𝟎𝟎

��  ×  𝒇𝟑  ± 𝒃𝒐𝑮  

Ertragswertverfahren 

𝑽𝑾𝑬 =  ��𝒁 −  𝒁´�  ×  𝒃𝒂𝒓(𝒏𝑬,𝒛) +  𝑮(𝒏𝑬) +  
𝟏
𝒒𝒏𝑬

 ∙  𝑮(𝑹𝑵𝑫− 𝒏𝑬)  ×  
𝑿
𝟏𝟎𝟎

�  ×  𝒇𝟒  ± 𝒃𝒐𝑮 

• Beispiel 2: Bodenwertanteil (Anlage 12)* 
• Beispiel 3: Verkehrswert des bebauten Erbbaurechts im SWV ohne Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers (Anlage 12)* 
• Beispiele 6 und 7 mit Verweis auf die Beispiele 8 und 9: Gebäudewertanteil des Erbbaurechts, wenn Erbbaurechtsgeber am 

Gebäude partizipiert (Anlage 14)* 

7.10 Wert des Erbbaurechts31 

 

  

                                                            
31  Vgl. Strotkamp, H.-P.; Baumann, U. (2007): Novellierung der Wertermittlungsrichtlinien WertR 2006, HLBS Verlag GmbH, S. 19-

20. 
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mit: 

VWE =  Verkehrswert des Erbbaurechts 

Z =  angemessener Erbbauzins pro Jahr 

Z´ =  vertraglich und gesetzlich erzielbarer Erbbauzins pro Jahr 

𝑏𝑎𝑟(𝑛𝐸,𝑧) =  Barwertfaktor für die Kapitalisierung 

nE =  (Rest-)Laufzeit des Erbbaurechts 

z =  Erbbauzinssatz (die WertR 2006 empfehlen den Liegenschaftszinssatz „p" (§ 14 Im-
moWertV)) 

f1, f3, f4 =  Marktanpassungsfaktoren 

G(RND) =  Gebäudewert mit der Restnutzungsdauer am Wertermittlungsstichtag 
1

𝑞𝑛𝐸
 =  Barwertfaktor für die Abzinsung mit der (Rest-)Laufzeit des Erbbaurechts 

G (RND-nE) =  Gebäudewert mit der um die (Rest-)Laufzeit des Erbbaurechts (nE) verminderten Restnut-
zungsdauer (RND) am Wertermittlungsstichtag.  

X =  Anteil des Gebäudewertes in %, der vom Eigentümer des Erbbaugrundstücks dem Erb-
bauberechtigten zu entschädigen ist. 

boG =  besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (insbesondere Zu- und Abschläge 
wegen besonderer vertraglicher Vereinbarungen zum Erbbaurecht) 

Bei den mit einem * gekennzeichneten Beispielen handelt es sich um die Beispiele der WertR 2006. 
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Verkehrswert von Erbbaugrundstücken 

Ermittlung nach der finanzmathematischen Methode 

 Mit unbebautem Erbbaurecht belastetes Erbbaugrundstück bzw. mit bebautem Erbbaurecht belastetes 
Erbbaugrundstück ohne Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers 

 Bodenwertanteil des Erbbaugrundstücks 

Beispiel 5 (Anlage 13)* 

𝑉𝑊𝐺 =  �
1
𝑞𝑛𝐸

 × 𝐵𝑊 +  𝑍´  ×  𝑏𝑎𝑟(𝑛𝐸,𝑧)�  ×  𝑓2  ± 𝑏𝑜𝐺 

Mit bebauten Erbbaurecht belastetes Erbbaugrundstück mit Gebäudewertanteil  
des Erbbaurechtsgebers 

Bodenwertanteil des Erbbaugrundstücks 
+ 

Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers 
× 

Marktanpassungsfaktor 
+/- 

boG 
= 

Verkehrswert des Erbbaugrundstücks 

Sachwertverfahren 

𝑽𝑾𝑮 =  �
𝟏
𝒒𝒏𝑬

 ×  𝑩𝑾 + 𝒁´  ×  𝒃𝒂𝒓(𝒏𝑬,𝒛) + 
𝟏
𝒒𝒏𝑬

 ∙  𝑮(𝑹𝑵𝑫− 𝒏𝑬)  × �𝟏 −  
𝑿
𝟏𝟎𝟎

��  ×  𝒇𝟓  ± 𝒃𝒐𝑮  

Ertragswertverfahren 

𝑽𝑾𝑮 =  �
𝟏
𝒒𝒏𝑬

 ×  𝑩𝑾 + 𝒁´  ×  𝒃𝒂𝒓(𝒏𝑬,𝒛) + 
𝟏
𝒒𝒏𝑬

 ∙  𝑮(𝑹𝑵𝑫− 𝒏𝑬)  × �𝟏 −  
𝑿
𝟏𝟎𝟎

��  ×  𝒇𝟔  ± 𝒃𝒐𝑮 

• Beispiel 5: Bodenwertanteil des Erbbaugrundstücks, wenn es keinen Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers gibt (Anla-
ge 13)* 

• Beispiel 8: Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers im Sachwertverfahren (Anlage 15)* 
• Beispiel 9: Gebäudewertanteil des Erbbaurechtsgebers im Ertragswertverfahren (Anlage 15)* 

7.11 Wert des mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks32 

 

 

 

  

                                                            
32  Vgl. Strotkamp, H.-P.; Baumann, U. (2007): Novellierung der Wertermittlungsrichtlinien WertR 2006, HLBS Verlag GmbH, S. 30-

31. 
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mit: 

VWG =  Verkehrswert des Erbbaugrundstücks 

BW =  vom Erbbaurecht unbelasteter Bodenwert 

Z´ =  vertraglich und gesetzlich erzielbarer Erbbauzins pro Jahr 

𝑏𝑎𝑟(𝑛𝐸,𝑧) =  Barwertfaktor für die Kapitalisierung 

nE =  (Rest-)Laufzeit des Erbbaurechts 

z =  Erbbauzinssatz (die WertR 2006 empfehlen den Liegenschaftszinssatz „p" (§ 14 Im-
moWertV)) 

f2, f5, f6 =  Marktanpassungsfaktoren 
1

𝑞𝑛𝐸
 =  Barwertfaktor für die Abzinsung mit der (Rest-)Laufzeit des Erbbaurechts 

G (RND-nE) =  Gebäudewert mit der um die (Rest-)Laufzeit des Erbbaurechts (nE) verminderten Restnut-
zungsdauer (RND) am Wertermittlungsstichtag.  

X =  Anteil des Gebäudewertes in %, der vom Eigentümer des Erbbaugrundstücks dem Erb-
bauberechtigten zu entschädigen ist. 

boG =  besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (insbesondere Zu- und Abschläge 
wegen besonderer vertraglicher Vereinbarungen zum Erbbaurecht) 

Bei den mit einem * gekennzeichneten Beispielen handelt es sich um die Beispiele der WertR 2006. 
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7.12 Wert des Nießbrauchs bzw. des Wohnungsrechts33 

7.12.1 mit Wiederaufbauverpflichtung (für einen männlichen Berechtigten): 

 
)(

2
)12(

1
t
xxx EfRB αα ×−××=  

mit: 

Bx  Barwert des Rechts 

R jährlicher Mietwert der Räume/Wohnung  

 monatlich vorschüssiger Leibrentenbarwertfaktor34 für eine Berechtigte im Alter x (zur Kapi-
talisierung des Mietwerts) 

)(
2

t
xα  Leibrentenbarwertfaktor der Berechtigten im Alter x einer vorschüssigen t-mal im Jahresin-

tervall zahlbaren Rente (zur Kapitalisierung des Entgelts (E)) 

f „Marktanpassung“ nach Bauer/Sprengnetter bei Nießbrauch Erhöhung um bis zu 50% mög-
lich; bei Ertragswertobjekten gilt f = 0 (Strotkamp/Baumann 2007).  

E eventuelle Erträge (beispielsweise aus einer vom Nießbrauch unbelasteten Einliegerwohnung 
oder weil das Nießbrauch entgeltlich ist) 

Die Marktanpassung erklärt sich dadurch, dass der Nießbrauch dem Berechtigten Schutz vor Kündigung und 
Mietsteigerungen bietet. Der Nutzungswert kann aus diesem Grund nicht allein an der Miete gemessen 
werden, die sonst üblicherweise gezahlt wird, sondern ist in der Regel durch einen Zuschlag zur ortsübli-
chen Miete zu berücksichtigen. Zuschlag nach Bauer/Sprengnetter für Wohnungsrecht:35 

 

Mietniveau Monatsmiete [€] Zuschlag [%] 

hoch (großstädtisch) niedrig (ländlich)  

unter 125 unter 75 25 

über 125 – 250 über 75 – 150 20 

über 250 – 500 über 150 – 300 15 

über 500 über 300 10 

 

Diese Zuschläge nach Bauer/Sprengnetter (zuletzt aktualisiert durch Strotkamp 2002) beziehen sich zu-
nächst auf ein Wohnungsrecht. Aufgrund der Tatsache, dass der Nießbrauch in der Regel einen höheren 
Nutzungswert als das Wohnungsrecht aufweist, können die Zuschläge in freier Schätzung erhöht werden. 
Demnach können diese Zuschläge beim Nießbrauch auf Grund der höheren Nutzungsbefugnis - beispiels-
weise durch die Möglichkeit der Überlassung - um bis zu 50 % erhöht werden.  

  

                                                            
33  Vgl. Strotkamp, H.-P.; Baumann, U. (2007): Novellierung der Wertermittlungsrichtlinien WertR 2006, HLBS Verlag GmbH, S. 42ff. 
34  Leibrentenfaktoren werden beispielsweise auf den Internetseiten des Gutachterausschusses in der Landeshauptstadt Kiel zur 

Verfügung gestellt (http://www.gutachterausschuss-kiel.de/). 
35  Die genannten Zuschläge basieren auf empirischen Analysen des Immobilienmarktes des Ballungsraums Stuttgart und bedürfen 

daher der ortsspezifischen Anpassung; vgl. Sprengnetter u.a.: Immobilienbewertung, Lehrbuch und Kommentar, Band 13, S. 
10/19/3/10. 

)12(
1xα
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7.12.2 ohne Wiederaufbauverpflichtung (für eine weibliche Berechtigte): 
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Eine Näherung an folgende Formel ist zulässig, wenn die Restnutzungsdauer des Gebäudes größer als die 
Lebenserwartung der Berechtigten im Alter y ist.  

)(
2

)12(
1

t
yyy EfRB αα ×−××=  

mit 

By Barwert des Rechts 

R jährlicher Mietwert der Räume/Wohnung  

ly von 100.000 Geborenen noch lebende weibliche Personen im Alter y 

ly+n Anzahl der Überlebenden im Alter y+n 
)12(

1yα  monatlich vorschüssiger Leibrentenbarwertfaktor für eine Berechtigte im Alter y bzw. y+n 

(zur Kapitalisierung des Mietwerts) 
)(

2
t
yα  Leibrentenbarwertfaktor der Berechtigten im Alter y bzw. y+n einer vorschüssigen t-mal im 

Jahresintervall zahlbaren Rente (zur Kapitalisierung des Entgelts (E)) 

f „Marktanpassung“ nach Bauer/Sprengnetter bei Nießbrauch Erhöhung um bis zu 50% mög-
lich. 

1/qn Abzinsungsfaktor 

n Restnutzungsdauer des Objekts zum Zeitpunkt des Wertermittlungsstichtages 

E eventuelle Erträge (beispielsweise aus einer vom Nießbrauch unbelasteten Einliegerwohnung 
oder weil das Recht entgeltlich ist) 
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7.13 Verkehrswert eines mit einem Nießbrauch/Wohnungsrecht belasteten Grundstücks36 

7.13.1 Sachwertobjekte: 

 

)1(1 nnxnbel VWffEVW −×+××Σ= α  

 

mit 

VWbel  mit Nießbrauch belasteter Verkehrswert 

EΣ  Summe aller kapitalisierten (positiven und negativen) Erträge (beispielsweise aus einer vom 
Nießbrauch unbelasteten Einliegerwohnung oder weil das Recht entgeltlich ist) 

n1  „Dauer des Nießbrauchs” (z.B. statistische Lebenserwartung des Berechtigten) 

n  Restnutzungsdauer des Objekts zum Zeitpunkt des Wertermittlungsstichtages 

1nα   jeweiliger Leibrentenbarwertfaktor (bezogen auf die „Dauer“ des Nießbrauchs) 

VW(n-n1)  vom Nießbrauch unbelasteter Verkehrswert des Objekts unter der Fiktion, dass die Restnut-
zungsdauer nur noch n-n1 beträgt (zu heutigen Wertverhältnissen) 

f Marktanpassungsfaktor 

fx an das Leben gebundener Abzinsungsfaktor (Versicherungsbarwert einer lebenslänglich, 
nachschüssig zahlbaren Rente nach aktueller Sterbetafel) mit  

)1( )1( paf xx ⋅−=  

)1(
xa  Leibrentenbarwertfaktor – jährlich nachschüssig 

p = angemessener Zinssatz (dezimal) 

 

  

                                                            
36  Vgl. Strotkamp, H.-P.; Baumann, U. (2007): Novellierung der Wertermittlungsrichtlinien WertR 2006, HLBS Verlag GmbH, S. 42ff. 
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7.13.2 Ertragswertobjekte: 

 

( ))(
2

)12(
1)( t

xxunbelbel EZREWEW αα ×−×+−=  

 

mit: 

EWbel  mit Nießbrauch belasteter Ertragswert 

EWunbel  mit Nießbrauch unbelasteter Ertragswert 

R jährlicher Mietwert der Räume/Wohnung  

Z Zuschlag zum Mietwert wegen vermindertem Risiko 
)12(

1xα  monatlich vorschüssiger Leibrentenbarwertfaktor für einen Berechtigten im Alter x (zur Kapi-
talisierung des Mietwerts) 

)(
2

t
xα  Leibrentenbarwertfaktor des Berechtigten im Alter x einer vorschüssigen t-mal im Jahresin-

tervall zahlbaren Rente (zur Kapitalisierung des Entgelts (E)) 

E eventuelle Erträge (beispielsweise aus einer vom Nießbrauch unbelasteten Einliegerwohnung 
oder weil das Nießbrauch entgeltlich ist) 
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